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Vom schwierigen Verhäaltnis ZU cden
Vatern der Kirche!

Fıne Auseinandersetzung mıt Volker Stolle, Lutherısche
Kırche im gesellschaftliıchen ande!l des un

Jahrhunderts Äus der Geschichte selbständiger EVaNnge-
hısch-lutherischer Kırchen In Deutschlan

„LEs ist immer e1in Zeichen e1ner tietfen ge1istliıchen Krankheıt, WLLE e1ne
Kırche iıhre Väter verg1ßt S1e annn S1e krıtisıeren. S1e mul3 iıhre TE WOT-
te (1ottes CSSCIL und das ablehnen. WOT1IN S1e€ als enisame Menschen geirmt

ea}en ber S1e dartf S1e nıcht VELSCSSCH.
Dass ich dıe Worte des Kırchenhistorikers Hermann Sasse den Begınn

dieser Entgegnung telle. hat folgenden TUN:! In der vorlıegenden Arbeıt VOIlL

Prof. Volker Stolle erkenne ich beıides. dıe eiıdenschaftlıche Anstrengung, „dıe
Väter nıcht vergessen” und dıe Krıitik iıhnen. Und ehbenso möchte ich
sowochl das vorlıegende Buch als auch meıl1ne Ausführungen unter dieses VOT-
zeichen gestellt WISSeN: Was eNnLsame Menschen schreıiben und lehren, 1I1US5

sıch Wort (1ottes CSSCIL lassen., und dıe Ablehnung dessen, S1e€ iırren,
gehört dazu. Dıe Darstellung der Greschichte der e1igenen Kırche darf nıemals
reine Hagıographie dus talsch verstandener Loyalıtät se1n, aber ehbenso wen1g
annn S1e€ ZUT Abrechnung dus kühler Dıstanz heraus werden: Es sınd dıe V ater
der Kırche und das darf 111a nıcht VELSCSSCLL

Diese CUC Darstellung der Greschichte selbständıger evangelısch-luther1-
oscher Kırchen Wa eiınen sozlalgeschichtlichen /ugang und dıies wırd auch
eutlil1c Begınn ın der Eıinleitung markıert: „ Genau dieses Phäüänomen
und HUr 1es WIE die selbständigen Iutherischen Kirchen IN Deutschland
auf gesellschaftliche und kulturpolitische Veränderungen reagierten, ihrer
angestammiten Iutherischen Kirche, überzeugt VORN ihrer konfessionellen Selh-
ständigkeift, IYeu leiben, VORN vielen der Beteiligten geradezu als amp,
verstanden, soll erkundet und dargestellt werden. Urı die Geschichte dieser
Kirche hisher urchweg uUnlfer konfessionskundlicher Perspektive hetrachtet,

sol hier INE eher religionssoziologische Betrachtung erfolgen. DIie Ent-
wicklung der Jortlaufen sich veraändernden Strukturen des kirchlichen Le-

Stolle, L utherische Kırche 1M gesellschaftlıchen andel des 19 unı Jahrhunderts
ÄUS der (reschıichte selbständıger evangelısch-Ilutherischer Kırchen 1 Deutschland, (10tt1n-
CI 2019

SASSE, „Vater der Kırche“ 1n In Statu C onfession1s, 325  „ Hambureg 1966
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Andrea Grünhagen:

Vom schwierigen Verhältnis zu den 
Vätern der Kirche1 

Eine Auseinandersetzung mit: Volker Stolle, Lutherische 
Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19. und 20. 

Jahrhunderts. Aus der Geschichte selbständiger evange-
lisch-lutherischer Kirchen in Deutschland

„Es ist immer ein Zeichen einer tiefen geistlichen Krankheit, wenn eine 
Kirche ihre Väter vergißt. Sie kann sie kritisieren, sie muß ihre Lehre am Wor-
te Gottes messen und das ablehnen, worin sie als fehlsame Menschen geirrt 
haben. Aber sie darf sie nicht vergessen.“2

Dass ich die Worte des Kirchenhistorikers Hermann Sasse an den Beginn 
dieser Entgegnung stelle, hat folgenden Grund: In der vorliegenden Arbeit von 
Prof. Volker Stolle erkenne ich beides, die leidenschaftliche Anstrengung, „die 
Väter nicht zu vergessen“ und die Kritik an ihnen. Und ebenso möchte ich 
sowohl das vorliegende Buch als auch meine Ausführungen unter dieses Vor-
zeichen gestellt wissen: Was fehlsame Menschen schreiben und lehren, muss 
sich am Wort Gottes messen lassen, und die Ablehnung dessen, wo sie irren, 
gehört dazu. Die Darstellung der Geschichte der eigenen Kirche darf niemals 
reine Hagiographie aus falsch verstandener Loyalität sein, aber ebenso wenig 
kann sie zur Abrechnung aus kühler Distanz heraus werden: Es sind die Väter 
der Kirche und das darf man nicht vergessen.

Diese neue Darstellung der Geschichte selbständiger evangelisch-lutheri-
scher Kirchen wählt einen sozialgeschichtlichen Zugang und dies wird auch 
deutlich zu Beginn in der Einleitung markiert: „Genau dieses Phänomen – 
und nur dies –, wie die selbständigen lutherischen Kirchen in Deutschland 
auf gesellschaftliche und kulturpolitische Veränderungen reagierten, um ihrer 
angestammten lutherischen Kirche, überzeugt von ihrer konfessionellen Selb
ständigkeit, treu zu bleiben, von vielen der Beteiligten geradezu als Kampf 
verstanden, soll erkundet und dargestellt werden. Wurde die Geschichte dieser 
Kirche bisher durchweg unter konfessionskundlicher Perspektive betrachtet, 
so soll hier eine eher religionssoziologische Betrachtung erfolgen. Die Ent
wicklung der fortlaufend sich verändernden Strukturen des kirchlichen Le

1 V. Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Aus der Geschichte selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Göttin-
gen 2019.

2 H. Sasse, „Väter der Kirche“ in : In Statu Confessionis, S. 325, Hamburg 1966.
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VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

hens sol nachgezeichnet werden. el ıST hesonders auf die Veränderun-
SCH IN den jeweiligen zeitgenössischen Sichtweisen achten, WIE das eigeneE
kirchliche Selbstverständnis IN den jeweiligen Kontext einbeschrieben wurde.
Der Versuch, die Beobachtungen UNC: statistische nalysen untermauern,
unterblieibt. e Letzteres ist sehr schade. denn Jleiben viele Beobachtungen,
besonders WdS das 20 und 21 Jahrhundert ernı das., WdS S1e SINd: subjekti-

Beobachtungen des Autors.
Was natürlıch nıcht heißen soll. dass dıe ZUT Verfügung estehende Lıtera-

tur ZU ema nıcht in er Breıte rezıplert würde. Alleın schon das bee1in-
TucKen! umfangreıiche Lauteraturverzeichnis Ware der Übersicht e1n
TUN! das Buch erwerben. 1NSs jedoch auf: Das Lauteraturverzeıich-
n1s ist wen12 gewichtet, dass U besonders dem Unkundıigen schwertallen
dürtfte. dıe Bedeutung der einzelnen /Zıtate einzuschätzen. FEın e1spiel: FEın
Satz dus e1ner wen1ge Seıten umtfassenden kleinen Intormationsschriuft ZU

Besoldungssystem der wırd als unlutherıisch qualifiziert, wobel diese
chrıft 1m Lauteraturverzeichniıs ınftach neben wesentlıch bedeutenderen Wefr-
ken estehen ble1ıbt. WdS ıhr ach Intention und Wırkungsgeschichte ohl doch
nıcht zukommt. 1ıne sOoz1al1- und och vıiel mehr e1ne mentalıtätsgeschichtlı-
che Betrachtungsweı1se lässt ın der JTat e1ne 1e17a Quellen Z dıe in der
klassıschen hıstorıschen Forschung nıcht als solche gelten würden, allerdıngs
n1e, ohne iıhre Gewichtung ausZUWEISEN. Sa ist e1ne Meıinungsäußerung e1ines
Pfarrers oder Laıien in einem Andachtsbuc oder der Kırchenzeitung oder e1-
1LE Traktat ohl e1in eleg afür. WdS 1m Kontext der betreffenden Kırche
e1ner bestimmten eıt VOILL e1ner Person gedacht wurde e1ne ofNzıelle TE
oder Stellungnahme dieser Kırche ist U erst dann, WLLE U als solche markıert
wurde.

Ferner we1list das Lateraturverzeichniıs dUS, aul welc große e1gene Beschäf-
tıgung mıt dem ema der Autor bereıts zurückgreıten ann. Und erweıst
sıch das ausgesprochen umfangreıiche Detailwıissen des Autors als WITKI1C be-
eutend und erfreut den Leser. e1cCNes gılt für den doch recht dUSSe WOSCHCH
au., in der dıe verschliedenen Epochen und Kırchen betrachtet werden.,
WLLE der Schwerpunkt auch auf der Darstellung der „altlutherıschen Kırche
1egt, der taszınıerend lesen ist uch das umfangreıiche Wıssen e1N-
zelInen Gemeindegründungen” beeindruc Dazu kommen uge Beobach-
tungen ZUX ıschung tortschrıttlicher und tradıtioneller Mentalıtät be1
den anfänglıchen Trägerschichten®. erhellende Erklärungen, z B dıe
anderen Freikırchen dıe „deutschen MıssourI1er“, gemeınt ist dıe ELFK., als

Stolle, Lutherıische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 15
337

a.a.0 1657e ST WW NL A .a.Q. 107
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bens soll nachgezeichnet werden. Dabei ist besonders auf die Veränderun
gen in den jeweiligen zeitgenössischen Sichtweisen zu achten, wie das eigene 
kirchliche Selbstverständnis in den jeweiligen Kontext einbeschrieben wurde. 
Der Versuch, die Beobachtungen durch statistische Analysen zu untermauern, 
unterbleibt.“3 Letzteres ist sehr schade, denn so bleiben viele Beobachtungen, 
besonders was das 20. und 21. Jahrhundert betrifft, das, was sie sind: subjekti-
ve Beobachtungen des Autors. 

Was natürlich nicht heißen soll, dass die zur Verfügung stehende Litera-
tur zum Thema nicht in aller Breite rezipiert würde. Allein schon das beein-
druckend umfangreiche Literaturverzeichnis wäre der Übersicht wegen ein 
Grund, das Buch zu erwerben. Eins jedoch fällt auf: Das Literaturverzeich-
nis ist wenig gewichtet, so dass es besonders dem Unkundigen schwerfallen 
dürfte, die Bedeutung der einzelnen Zitate einzuschätzen. Ein Beispiel: Ein 
Satz aus einer wenige Seiten umfassenden kleinen Informationsschrift zum 
Besoldungssystem der SELK4 wird als unlutherisch qualifiziert, wobei diese 
Schrift im Literaturverzeichnis einfach neben wesentlich bedeutenderen Wer-
ken stehen bleibt, was ihr nach Intention und Wirkungsgeschichte wohl doch 
nicht zukommt. Eine sozial- und noch viel mehr eine mentalitätsgeschichtli-
che Betrachtungsweise lässt in der Tat eine Vielzahl an Quellen zu, die in der 
klassischen historischen Forschung nicht als solche gelten würden, allerdings 
nie, ohne ihre Gewichtung auszuweisen. So ist eine Meinungsäußerung eines 
Pfarrers oder Laien in einem Andachtsbuch oder der Kirchenzeitung oder ei-
nem Traktat wohl ein Beleg dafür, was im Kontext der betreffenden Kirche zu 
einer bestimmten Zeit von einer Person gedacht wurde eine offizielle Lehre 
oder Stellungnahme dieser Kirche ist es erst dann, wenn es als solche markiert 
wurde.

Ferner weist das Literaturverzeichnis aus, auf welch große eigene Beschäf-
tigung mit dem Thema der Autor bereits zurückgreifen kann. Und so erweist 
sich das ausgesprochen umfangreiche Detailwissen des Autors als wirklich be-
deutend und erfreut den Leser. Gleiches gilt für den doch recht ausgewogenen 
Aufbau, in der die verschiedenen Epochen und Kirchen betrachtet werden, 
wenn der Schwerpunkt auch auf der Darstellung der „altlutherischen“ Kirche 
liegt, der faszinierend zu lesen ist. Auch das umfangreiche Wissen zu ein-
zelnen Gemeindegründungen5 beeindruckt. Dazu kommen kluge Beobach-
tungen z. B. zur Mischung fortschrittlicher und traditioneller Mentalität bei 
den anfänglichen Trägerschichten6, erhellende Erklärungen, z.B. warum die 
anderen Freikirchen die „deutschen Missourier“, gemeint ist die ELFK, als 

3 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 15.
4 A. a. O. S. 337.
5 Z.B. a.a.O. S. 168f.
6 A.a.O. S. 107.



Andrea Grünhagen
TeM! und amerıkanısch empfanden‘, interessante Eınzelheiten Rande®,
zutreitfende Beschreibungen, beispielsweıise WdS für dıe Altlutheraner ach
S66 anders wurde und auch Urteıle. denen 111a nıcht wıdersprechen INAaS,
WI1e der Schilderung des /Zustandekommens der Ein1igungssätze mıt dem VOIL-

ehm zurückhaltenden Hınwelis auf dıe „äußeren Verhältnisse‘* und das /Zıtat
des außerst schmallıppigen Votums VOIlL Kırchensuperintendent Heıinrich Mar-
tın dazu. WdS ich immer wıieder geradezu erheıternd inde uch g1bt U e1IN-
gestreu Erklärungen VOILL „Unausgesprochenem“, WdS U bedeutet. dass
1m nıedersächsiıschen Bereıich der ormxıiche Friede adurch wıiederhergestellt
wurde., dass dıe Konftession mıt dem Hof verbunden wurde Wl einheıratete.
mMusste konvertlieren.

Worum R5 geht
Keıine kırchengeschichtliche Darstellung ist rein deskrıiptiv, MIır 11l U aber
scheıen. dass in der vorlıegenden Arbeıt bestimmte Themen redundant
verhandelt werden. dass U sıch 1eTr ıntach dıe besonderen nlıegen des
Autors handeln 1L11USS Mehrere Thementelder en sıch me1ı1ner Wahrneh-
IILULLS aufgedrängt, dass ich mıch 1m Folgenden der Darstellung dieser AS-
DE zuwenden 11l

Ghettomentalıtat
Diıe persönlıche Betroffenheıt tolles wırd in selInen gelegentlıch apodık-
tischen Wertungen hıs in dıe Dıktion hıneın sıchtbar. eutil1ic wırd das etwa
be1 dem. WdS der Autor durchgäng1g negatıv als „ Isolation e51]() „Abgrenzungs-
bedürfnis‘““, „Rückzug auf INE gesellschaftliche ANSEe. Sendung IN die
gesellschaftliche Wirklichkeit hinein‘**, „Rückzug IN die Innerlichkei uUnlfer
Verzicht auf INE Mitwirkung hei der weilteren gesellschaftlichen Gestal-
fung  «]3 Ja ‚Ghetto“#* bezeıichnet. „Die posılıve ese einer charakteristisch
eigenständigen Identität Wr also begleitet VORN der negaltıven Erfahrung, sich
Jortwährend VORN anderen Christen und Kirchen abgrenzen MUSSEN. DIie
anderen wurden annn aber Aoch nicht als anders erltebt, ass leicht g-
Jallen ware, VOonNn iIhnen „EINSAME Wege“ gehen.5 lautet das Urteil

A.a.Q. 197
Fulßnote 257

10
A.a.Q. O]
A.a.Q. 1372
A.a.Q. 133

12 A.a.Q. 1672
15 A.a.Q. 205

A.a.Q. 301
15 A.a.Q. 15
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fremd und amerikanisch empfanden7, interessante Einzelheiten am Rande8, 
zutreffende Beschreibungen, beispielsweise was für die Altlutheraner nach 
1866 anders wurde und auch Urteile, denen man nicht widersprechen mag, so 
wie der Schilderung des Zustandekommens der Einigungssätze mit dem vor-
nehm zurückhaltenden Hinweis auf die „äußeren Verhältnisse“9 und das Zitat 
des äußerst schmallippigen Votums von Kirchensuperintendent Heinrich Mar-
tin dazu, was ich immer wieder geradezu erheiternd finde. Auch gibt es ein-
gestreut Erklärungen von „Unausgesprochenem“, z. B. was es bedeutet, dass 
im niedersächsischen Bereich der dörfliche Friede dadurch wiederhergestellt 
wurde, dass die Konfession mit dem Hof verbunden wurde – wer einheiratete, 
musste konvertieren.

Worum es geht

Keine kirchengeschichtliche Darstellung ist rein deskriptiv, mir will es aber 
scheinen, dass in der vorliegenden Arbeit bestimmte Themen so redundant 
verhandelt werden, dass es sich hier einfach um die besonderen Anliegen des 
Autors handeln muss. Mehrere Themenfelder haben sich meiner Wahrneh-
mung aufgedrängt, so dass ich mich im Folgenden der Darstellung dieser As-
pekte zuwenden will. 

Ghettomentalität

Die persönliche Betroffenheit Stolles wird in seinen gelegentlich apodik-
tischen Wertungen bis in die Diktion hinein sichtbar. Deutlich wird das etwa 
bei dem, was der Autor durchgängig negativ als „Isolation“10, „Abgrenzungs
bedürfnis“11, „Rückzug auf eine gesellschaftliche Insel statt Sendung in die 
gesellschaftliche Wirklichkeit hinein“12, „Rückzug in die Innerlichkeit unter 
Verzicht auf eine Mitwirkung bei der weiteren gesellschaftlichen Gestal
tung“13, ja „Ghetto“14 bezeichnet. „Die positive These einer charakteristisch 
eigenständigen Identität war also begleitet von der negativen Erfahrung, sich 
fortwährend von anderen Christen und Kirchen abgrenzen zu müssen. Die  
anderen wurden dann aber doch nicht als so anders erlebt, dass es leicht ge
fallen wäre, getrennt von ihnen „einsame Wege“ zu gehen.“15, lautet das Urteil 

7 A.a.O. S. 145/S. 197.
8 Z.B. Fußnote 5, S. 257.
9 A.a.O. S. 290.
10 A.a.O. S. 132.
11 A.a.O. S. 133.
12 A.a.O. S. 162. 
13 A.a.O. S. 205. 
14 A.a.O. S. 391.
15 A.a.O. S. 18.



VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

schon in der Einleitung dazu. WdS 111a ohl eher nıcht als posıtıves Vorzel-
chen verstehen soll

Jjakonıje oder NIC
FEın un dem der Autor das entsprechende gesellschaftlıche Engagement
und dıe damıt verbundene weltlıche Relevanz vermı1sst, ist dıe Dıakonie in
kırchlicher Verbindlichkeit. Es habe schon ın den ntängen dıe Verfolgungssı-
uatıon mıt den Inhaftierungen der Pastoren nıcht einer bewussteren Wahr-
nehmung der soz1alen TODIEMEe als kırchliche Herausforderung geführt. ®
Nun Ja, dıe Pastoren saßen Ja auch wen1ger 1m Zuchthaus als in Festungshaft
oder 1m Breslauer Stadtgefängnis. WLLE 111a hrlıch ist.

Rıchtig ist allerdıngs, dass CS mıt Ausnahme der Dıiakonissenanstalt in (ıIuU-
ben. wen12 e1ner Verkirchlichung der verschıiedenen Punkten durchaus
vorhandenen dıakonıschen rojekte oder einem organısatorischen Ausbau
vorhandener Kontakte in dıakonıscher Hınsıcht (man en z B Friedrich
Brunn und WılhelmOkam Man sollte allerdıngs nıcht verschweıgen., dass
dıies durchaus auch e1ne bewusste Entscheidung dus theologıschen (iründen
SCWESCH WAdIl. Laouls Harms beispielsweıise hatte üÜberaus gute Beziehungen
den verschliedenen dıakonıschen Arbeıtsteldern in Hamburg, Wiıchern kannte

se1lt Studienzeıten. Nur für Hermannsburg sah wl in der Heiıdenmission dıe
Hauptaufgabe, wollte aber dıe tätıge Nächstenlıebe. VOrZUgSWEeISE Urc DCI-
sönlıche Hılteleistung, in zweıter Linıie aber auch Urc Anstaltsdiakonie nıcht
vernachlässıgt sehen.!” Das ist zunächst ınftach konstatieren und nıcht
werten. Apropos Wiıchern Dass dıe Altlutheraner eiınen Oberkonsıistori1alrat
des preußıischen Evangelıschen Oberkıirchenrates und Nalıle een 1LLULL gerade
ach den Erfahrungen der Verfolgungssituation nıcht mıt ffenen Armen auf-
nahmen und in seiInem Konzept e1ne weıtere Hıelart der Unıon sahen., annn
111a Ja vielleicht auch nachvoallziehen. (rerade UNC: hre Konzentration auf
den Kernbereich der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verlor die
Iutherische Kirche IN ihrer selbständigen Form erhebhlich Verankerung IM
alltäglichen en und IruZ uUnlfer dem Verlust ihrer Hilfsangebote IN sozialen
Noten einer Vergeistigung der Frömmigkeit heiVom schwierigen Verhältnis zu den Vätern der Kirche  7  schon in der Einleitung dazu, was man wohl eher nicht als positives Vorzei-  chen verstehen soll.  Diakonie oder nicht  Ein Punkt, an dem der Autor das entsprechende gesellschaftliche Engagement  und die damit verbundene weltliche Relevanz vermisst, ist die Diakonie in  kirchlicher Verbindlichkeit. Es habe schon in den Anfängen die Verfolgungssi-  tuation mit den Inhaftierungen der Pastoren nicht zu einer bewussteren Wahr-  nehmung der sozialen Probleme als kirchliche Herausforderung geführt.!®  Nun ja, die Pastoren saßen ja auch weniger im Zuchthaus als in Festungshaft  oder im Breslauer Stadtgefängnis, wenn man ehrlich ist.  Richtig ist allerdings, dass es, mit Ausnahme der Diakonissenanstalt in Gu-  ben, wenig zu einer Verkirchlichung der an verschiedenen Punkten durchaus  vorhandenen diakonischen Projekte oder zu einem organisatorischen Ausbau  vorhandener Kontakte in diakonischer Hinsicht (man denke z.B. an Friedrich  Brunn und Wilhelm Löhe) kam. Man sollte allerdings nicht verschweigen, dass  dies durchaus auch eine bewusste Entscheidung aus theologischen Gründen  gewesen war. Louis Harms beispielsweise hatte überaus gute Beziehungen zu  den verschiedenen diakonischen Arbeitsfeldern in Hamburg, Wichern kannte  er seit Studienzeiten. Nur für Hermannsburg sah er in der Heidenmission die  Hauptaufgabe, wollte aber die tätige Nächstenliebe, vorzugsweise durch per-  sönliche Hilfeleistung, in zweiter Linie aber auch durch Anstaltsdiakonie nicht  vernachlässigt sehen.!’ Das ist zunächst einfach zu konstatieren und nicht zu  werten. Apropos Wichern: Dass die Altlutheraner einen Oberkonsistorialrat  des preußischen Evangelischen Oberkirchenrates und seine Ideen nun gerade  nach den Erfahrungen der Verfolgungssituation nicht mit offenen Armen auf-  nahmen und in seinem Konzept eine weitere Spielart der Union sahen, kann  man Ja vielleicht auch nachvollziehen. „Gerade durch ihre Konzentration auf  den Kernbereich der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verlor die  lutherische Kirche in ihrer selbständigen Form erheblich an Verankerung im  alltäglichen Leben und trug unter dem Verlust ihrer Hilfsangebote in sozialen  Nöten zu einer Vergeistigung der Frömmigkeit bei“, lautet hier trotzdem das  wiederum apodiktische Urteil!®, Ich denke, manch eine der Gubener Diako-  16 A.a.0.S. 84.  17  „Es ist freilich wahr, das macht mehr Mühe, das ist mit mehr Last verbunden, als wenn man  sich der Liebe durch ein Stück Geld entledigt, aber es ruht auch mehr Segen darauf, denn es  ist nach Gottes Wort. So sollte es sein, aber es ist nicht so und wird schwerlich wieder dahin  kommen. Darum wollen wir unsere Gaben und Gebete den Armenhäusern, Rettungshäu-  sern ec. nicht entziehen ...“. L. Harms, Geistlicher Blumenstrauß, Hermannsburg 1887, 4.  Auflage.  1 A.a.0.5S. 86.lautet 1eTr trotzdem das
wıederum apodıktıische Urteil!® Ich enke. manch e1ne der (iubener 1A4KO-

16 A .a.Q.
1/ „ES 1st TE1I11C| wahr, das macht mehr Mühe das 1st mMı1t mehr Last verbunden, alg WE T1LLAIL

sSıch der 1e| Urc eın uC. eld entledigt, ber ruht uch mehr egen darauf,  5 enn C

1st ach (10ttes Wort. SO sollte se1n, ber C 1st nıcht ınd wırd schwerlıch wıeder 1n
kommen. Darum wollen WIT en ınd (1ebete den Armenhäusern, Rettungshäu-
“ ] 11 nıcht entzıiehen Harms, Greistlıiıcher Blumenstrauß, Hermannsburg 1887
Auflage.

15 A .a.Q.
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schon in der Einleitung dazu, was man wohl eher nicht als positives Vorzei-
chen verstehen soll.

Diakonie oder nicht

Ein Punkt, an dem der Autor das entsprechende gesellschaftliche Engagement 
und die damit verbundene weltliche Relevanz vermisst, ist die Diakonie in 
kirchlicher Verbindlichkeit. Es habe schon in den Anfängen die Verfolgungssi-
tuation mit den Inhaftierungen der Pastoren nicht zu einer bewussteren Wahr-
nehmung der sozialen Probleme als kirchliche Herausforderung geführt.16  
Nun ja, die Pastoren saßen ja auch weniger im Zuchthaus als in Festungshaft 
oder im Breslauer Stadtgefängnis, wenn man ehrlich ist. 

Richtig ist allerdings, dass es, mit Ausnahme der Diakonissenanstalt in Gu-
ben, wenig zu einer Verkirchlichung der an verschiedenen Punkten durchaus 
vorhandenen diakonischen Projekte oder zu einem organisatorischen Ausbau 
vorhandener Kontakte in diakonischer Hinsicht (man denke z.B. an Friedrich 
Brunn und Wilhelm Löhe) kam. Man sollte allerdings nicht verschweigen, dass 
dies durchaus auch eine bewusste Entscheidung aus theologischen Gründen 
gewesen war. Louis Harms beispielsweise hatte überaus gute Beziehungen zu 
den verschiedenen diakonischen Arbeitsfeldern in Hamburg, Wichern kannte 
er seit Studienzeiten. Nur für Hermannsburg sah er in der Heidenmission die 
Hauptaufgabe, wollte aber die tätige Nächstenliebe, vorzugsweise durch per-
sönliche Hilfeleistung, in zweiter Linie aber auch durch Anstaltsdiakonie nicht 
vernachlässigt sehen.17 Das ist zunächst einfach zu konstatieren und nicht zu 
werten. Apropos Wichern: Dass die Altlutheraner einen Oberkonsistorialrat 
des preußischen Evangelischen Oberkirchenrates und seine Ideen nun gerade 
nach den Erfahrungen der Verfolgungssituation nicht mit offenen Armen auf-
nahmen und in seinem Konzept eine weitere Spielart der Union sahen, kann 
man ja vielleicht auch nachvollziehen. „Gerade durch ihre Konzentration auf 
den Kernbereich der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verlor die 
lutherische Kirche in ihrer selbständigen Form erheblich an Verankerung im 
alltäglichen Leben und trug unter dem Verlust ihrer Hilfsangebote in sozialen 
Nöten zu einer Vergeistigung der Frömmigkeit bei“, lautet hier trotzdem das 
wiederum apodiktische Urteil18. Ich denke, manch eine der Gubener Diako-

16 A.a.O. S. 84.
17 „Es ist freilich wahr, das macht mehr Mühe, das ist mit mehr Last verbunden, als wenn man 

sich der Liebe durch ein Stück Geld entledigt, aber es ruht auch mehr Segen darauf, denn es 
ist nach Gottes Wort. So sollte es sein, aber es ist nicht so und wird schwerlich wieder dahin 
kommen. Darum wollen wir unsere Gaben und Gebete den Armenhäusern, Rettungshäu-
sern ec. nicht entziehen …“.  L. Harms, Geistlicher Blumenstrauß, Hermannsburg 1887, 4. 
Auflage.

18 A.a.O. S. 86.
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nıssen würde sıch angesıichts olcher Sche1inalternative verwundert dıe ugen
gerieben en Es ist schon bezeichnend, dass V Oll den 479 Seıten des vorlıe-
genden Buches anderthalb der Entstehung des -Wılke titftes in
en und den Fürstenwalder Anstalten gew1dmet werden., £e1 hätte 111a

diesen spezıiellen weıblichen Beıtrag ZUT Kırchengeschichte durchaus mehr
würdıgen können.

Dıe cden lutheriıschen Landeskırchen
Der zweıte Bereıch, dem dıe ust der Abgrenzung auf breıter ene
verhandelt wiırd, ist dıe tellung der SELK und iıhrer Vorgängerkırchen den
lutherischen Landeskırchen Wer ach den Ausführungen ZUX Tatsache. dass
dıe Evangelısch-Lutherische Kırche in Preußen (ELKP) S68 dıe Allgemeıne
Evangelısch-lutherische Konterenz krıtisch sah. über dıe als „Wendepunkt“
markıerte Generalsynode 1906. U ZUT Anerkennung des de tacto-Stand-
punktes kam den „Jolgenschweren Beschlüssen“  19 der Generalsynode
94 / hınsıchtliıch e1ner Hınwendung ZUT Evangelısch-lutherischen Freikırche
(ELFK) anstatt ZUX KD immer och nıcht verstanden hat, welchen Weg se1INe
Kırche ach dem 1ıllen des Autors aber e1gentlıch doch besser hätte nehmen
sollen. sollte U dann spatestens ach den Ausführungen ZU „Fürstenwal-
der KreısH( und den Reflexionen ZUX „ Kleinlutherischen der großpluthe-
rischen Lösung‘“ begriffen en ach wırd be1 diesem ema nıcht
SINe ıra et stud10 zwıschen der hıstorıschen Darstellung und der persönlıchen
Beurteijlung unterschieden. geschweıige denn dıe Entscheidungen und der Weg
dazu 1m Eınzelnen okumentiert. Kırchengeschichte annn sıch aber nıcht 1m
beständıgen Kon]junktiv bewegen und räsonleren, WdS 111a e1gentlıch besser
hätte tun und denken und sollen Man annn U durchaus für den Sunden-
fall der „altlutherıschen Kırchengeschichte halten, WI1Ee Stolle U offensıichtlich
{ut, nıcht der Evangelısch-lutherischen Kırche in en ELK1B) gleich den
Versuch e1InNnes eges näher den uth. Landeskırchen beschreıten, also
eiınen 1LLUT e1in bısschen einsamen Weg wählen., sondern sıch den kleimeren
uth. Freikırchen anzunähern. spezıe der Evangelısch-Lutherischen Freıikır-
che (ELFK) Man annn allerdıngs auch durchaus anderer Meınung se1n, WI1e
ich U {uUe, und letztendlıch hat 111a unabhängı1g davon ıntach anzuerkennen.
WdS geschehen ist und darzustellen. WI1e U geschehen ist.

ber werden in der vorlıegenden Darstellung dıe ELFEFK und dıe
quası kontrastierenden Antıpoden. £e1 wırd mehr als CUUlC.

dass der Haltung e1ines Max Frommel., 111a mMuUuSSe unter treikırchlichen ed41n-

19 A.a.Q. 289
A0 A.a.Q. 301

A.a.Q. 20905
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nissen würde sich angesichts solcher Scheinalternative verwundert die Augen 
gerieben haben. Es ist schon bezeichnend, dass von den 429 Seiten des vorlie-
genden Buches genau anderthalb der Entstehung des Naëmi-Wilke Stiftes in 
Guben und den Fürstenwalder Anstalten gewidmet werden, dabei hätte man 
diesen speziellen weiblichen Beitrag zur Kirchengeschichte durchaus mehr 
würdigen können.

Die Stellung zu den lutherischen Landeskirchen

Der zweite Bereich, an dem die Lust an der Abgrenzung auf breiter Ebene 
verhandelt wird, ist die Stellung der SELK und ihrer Vorgängerkirchen zu den 
lutherischen Landeskirchen. Wer nach den Ausführungen zur Tatsache, dass 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen (ELKP) 1868 die Allgemeine 
Evangelisch-lutherische Konferenz kritisch sah, über die als „Wendepunkt“ 
markierte Generalsynode 1906, wo es zur Anerkennung des de facto-Stand-
punktes kam, zu den „folgenschweren Beschlüssen“19 der Generalsynode 
1947 hinsichtlich einer Hinwendung zur Evangelisch-lutherischen Freikirche 
(ELFK) anstatt zur EKD immer noch nicht verstanden hat, welchen Weg seine 
Kirche nach dem Willen des Autors aber eigentlich doch besser hätte nehmen 
sollen, sollte es dann spätestens nach den Ausführungen zum „Fürstenwal-
der Kreis“20 und den Reflexionen zur „kleinlutherischen statt der großluthe
rischen Lösung“21 begriffen haben. M.E. nach wird bei diesem Thema nicht 
sine ira et studio zwischen der historischen Darstellung und der persönlichen 
Beurteilung unterschieden, geschweige denn die Entscheidungen und der Weg 
dazu im Einzelnen dokumentiert. Kirchengeschichte kann sich aber nicht im 
beständigen Konjunktiv bewegen und räsonieren, was man eigentlich besser 
hätte tun und denken und sagen sollen. Man kann es durchaus für den Sünden-
fall der „altlutherischen“ Kirchengeschichte halten, wie Stolle es offensichtlich 
tut, nicht der Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden (ELKiB) gleich den 
Versuch eines Weges näher an den luth. Landeskirchen zu beschreiten, also 
einen nur ein bisschen einsamen Weg zu wählen, sondern sich den kleineren 
luth. Freikirchen anzunähern, speziell der Evangelisch-Lutherischen Freikir-
che (ELFK). Man kann allerdings auch durchaus anderer Meinung sein, wie 
ich es tue, und letztendlich hat man unabhängig davon einfach anzuerkennen, 
was geschehen ist und darzustellen, wie es geschehen ist. 

Aber so werden in der vorliegenden Darstellung die ELFK und die  
ELKiB quasi zu kontrastierenden Antipoden. Dabei wird mehr als deutlich, 
dass der Haltung eines Max Frommel, man müsse unter freikirchlichen Bedin-

19 A.a.O. S. 289.
20 A.a.O. S. 301.
21 A.a.O. S. 295.
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SUNSCH doch 1LLULL ‚„die vollen fiefen freien Konsequenzen (..) ziehen AUN dem
acht evangelischen, Iutherischen Christenthum gegenüber Union und Doktri-
NAFISMUS  «22  ® dıe Sympathıe tolles gılt ber 1I1US5 teststellen „Die
Chloss sich der SELK nicht TI Na Ja, in Wırkliıchkeıit hatte sıch Frommel
doch schon S64 ın Ispringen anders posıtionıert und dıe adısche Diözese
965 mıt dem Austrıtt dus der alten SELK e1in weıteres Mal; und dıe ist
diesen Weg mıt dem FEintrıtt in den LWB und Urc dıe uiInahme „eucharıstı-
scher (rastfreundschaft“ mıt der konsequent weıter dieses
menNnriac deutliche „Neın, anke  ‚: dıe SELK und iıhre Vorgängerkırchen
Ware MIr doch mehr wert SCWESCH als dıe Erwähnung ın e1ner Fußnote:; U Se1
denn, 111a 111 U nıcht hören.“*

Dıe Evangelisch-Lutherische Freikırche
Diıe FLFEK wırd 1LLULL in der Darstellung folgerichtig e1gentlıch 1LLUTL unter dem
VOILL ıhr angeblıch vertretenen Stichwort VOo  = „ideologıschen Postulat der (O)b-
jektivıtät der Schrift‘& gesehen und mıt Unverständnıs wırd kommentiert, WI1Ee
dıies 1LLULL mıt den demokratıschen Prinzıplen iıhres Kırchen- bzw. (1 meı1nde-
verständnisses ZUSdLIUMMEHDASSE. Das Urteıl ist jedenfalls vernıchtend: ‚50 Cr -

gab sich die merkwürdige SIUalIoN, ass IN der Kirche die Aemokratischen
Regeln umgesetz! wurden, während IM gesellschaftspolitischen en CE1-
HE, obrigkeitlichen Denken und einem autorıiıtaren Familienstil festgehalten
wurde. Daraus wuchsen Adeutliche Spannungen, weil die Grundmentalitat
auch auf Adas gemeindliche und kirchliche Miteinander abfärbte.““® Solche
wertenden Urteı1lle lassen mıch en gestanden ratlos zurück. Das gılt also
nachweıslıch für alle G'ilıeder dieser Kırche? Hat das., WdS 111a „Gememdeprin-
ZIp nennt, WITKI1IC e{t{was mıt Demokratıie tun”? Was ist e1n „„autorıtä-
1CI Famıiılhenstil‘“? „Obrigkeıitliches Denken’”. WdS e1 das’? Ich fürchte. och
ratloser dürtfte e1in Leser se1n, dem dıe interne Kenntnıs der SELK und iıhrer
Vorgängerkırchen e dıe U vielleicht erlaubt. sıch unter der behaupteten
„Grundmentalıtät“ irgendetwas vorzustellen. Man dartf als Kırchenhistoriker
sıcher selInen Forschungsgegenstan auf dıe e1gene Kırche eingrenzen, Nalıle
Darstellungsweı1se und Sprache aber nıcht OIC e1ne ungebremst geäußerte,
subjektive, bınnenkırchlıiche, polemiısche Wahrnehmung pricht tatsächlıc
für e1ne CGrhetto1isierung, aber dıe ist dann freiwillıg vgewählt.

27 A .a.Q. 173
AA A .a.Q. 330

Aö
A .a.Q. 293 Fußnote

/
A .a.Q. 1485
A .a.Q. 1485
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gungen doch nun „die vollen tiefen freien Konsequenzen (...) ziehen aus dem 
ächt evangelischen, lutherischen Christenthum gegenüber Union und Doktri
narismus“22, die Sympathie Stolles gilt. Aber er muss feststellen: „Die ELKiB 
schloss sich der SELK nicht an.“23 Na ja, – in Wirklichkeit hatte sich Frommel 
doch schon 1864 in Ispringen anders positioniert und die Badische Diözese 
1965 mit dem Austritt aus der alten SELK ein weiteres Mal; und die ELKiB ist 
diesen Weg mit dem Eintritt in den LWB und durch die Aufnahme „eucharisti-
scher Gastfreundschaft“ mit der VELKD konsequent weiter gegangen – dieses 
mehrfach deutliche „Nein, danke“ an die SELK und ihre Vorgängerkirchen 
wäre mir doch mehr wert gewesen als die Erwähnung in einer Fußnote; es sei 
denn, man will es nicht hören.24 

Die Evangelisch-Lutherische Freikirche

Die ELFK wird nun in der Darstellung folgerichtig eigentlich nur unter dem 
von ihr angeblich vertretenen Stichwort vom „ideologischen Postulat der Ob-
jektivität der Schrift“25 gesehen und mit Unverständnis wird kommentiert, wie 
dies nun mit den demokratischen Prinzipien ihres Kirchen- bzw. Gemeinde-
verständnisses zusammenpasse. Das Urteil ist jedenfalls vernichtend: „So er
gab sich die merkwürdige Situation, dass in der Kirche die demokratischen 
Regeln umgesetzt wurden, während im gesellschaftspolitischen Leben an ei
nem obrigkeitlichen Denken und einem autoritären Familienstil festgehalten 
wurde. Daraus wuchsen deutliche Spannungen, weil die Grundmentalität 
auch auf das gemeindliche und kirchliche Miteinander abfärbte.“26 Solche 
wertenden Urteile lassen mich offen gestanden ratlos zurück. Das gilt also 
nachweislich für alle Glieder dieser Kirche? Hat das, was man „Gemeindeprin-
zip“ nennt, wirklich etwas mit Demokratie zu tun? Was genau ist ein „autoritä-
rer Familienstil“? „Obrigkeitliches Denken“, was heißt das? Ich fürchte, noch 
ratloser dürfte ein Leser sein, dem die interne Kenntnis der SELK und ihrer 
Vorgängerkirchen fehlt, die es vielleicht erlaubt, sich unter der behaupteten 
„Grundmentalität“ irgendetwas vorzustellen. Man darf als Kirchenhistoriker 
sicher seinen Forschungsgegenstand auf die eigene Kirche eingrenzen, seine 
Darstellungsweise und Sprache aber nicht. Solch eine ungebremst geäußerte, 
subjektive, binnenkirchliche, polemische Wahrnehmung spricht tatsächlich 
für eine Ghettoisierung, aber die ist dann freiwillig gewählt. 

22 A.a.O. S. 173.
23 A.a.O. S. 339.
24 A.a.O. S. 293, Fußnote 50.
25 A.a.O. S. 148.
26 A.a.O. S. 148.
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Es ist 1eTr nıcht meıne Aufgabe., dıe FILFEK in Vergangenheıt und egen-

wart verteidigen, aber Sd117z hrlıch Ich könnte schon verstehen. W CLLLL S1e€
sıch selbst e1ne solche herabwürdıgende Beschreibung verwahrte. Ne-
benbe1l emerkt sollte 111a me1ner Meınung ach auch innerkırchl=ı oder
in ezug auf dıe e1gene Tradıtion der Vorgängerkırchen beherz1ıgen, WdS 1m
ökumenıschen Kontext selbstverständlıicher andar: ist. „Kırchen kommen

unterschiedlichen Wertevorstellungen., ZU e1spie ın ezug auf Gileich-
berechtigung, ber- und Unterordnung, Ordınatıiıon V Oll Frauen, Posıtionen
sexueller Orıientierung. Diese sınd eın us:  TUC VOIlL vormoderner Theolo-
1E oder ‚Zeıtgeist-Ideologıie”, sondern us  TUC der uC ach dem richti-
SCH Weg 1m Grehorsam gegenüber (1ottes Wort und 1m Bewusstsein ULLSCICTI

Sendung in dıe Welt Selbst WLLE Kırchen einen eutilic anderen oral- und
Wertekanon aben, soll den Wertvorstellungen der Brüder und Schwestern mıt

6}7Respekt und Achtung gegenübergetreten werden.

Demokratıe
Diıe rage ach dem obrıgkeıitliıchen Denken einem Themen-
komplex Ziel des vorlıegenden Buches ist U Ja, beschreıiben. WI1Ee dıe SELK
und iıhre Vorgängerkırchen auf gesellschaftspolıtische Veränderungen reagler-
ten. £e1 ist dıe We1lse der kırchlichen Ex1istenz VOILL eiınem „Ständestaat”“,
also VOILL der Monarchie über Demokratıe und Dıktatur der heutigen ffenen
demokratischen Gesellschaft nachzuzeıichnen. Es wırd dıe ese geäußert,
dıe zutällıgen Rahmenbedingungen des „Ständestaates””, dıe „zunächst keine
theologisch-grundsätzliche Begründung erfahren hatten‘“, selen „Inzwischen
als ideotlogisch-theologisch, als gottgegeben und gottgewollt“ herausgestellt
worden:  <c28 Dies Se1 heute och au des Allgemeınen Kırchengebetes
ach der gottesdienstlichen Agende der SELK sehen., das och ach Stan-
den geglıedert sel. WdS edeute „Die gesellschaftliche Struktur als solche
wurde als höherwertig heurteilt als deren Leistungsfähigkeit hei der Erfüllung
der ihr zufjattenden Aufgaben.‘““* Bedeutet das., 111a dartf nıcht für unfähige
Eltern, erfolglose Poalıtiker und häretische Amtstrager beten?

ber weıter, „ Das Luthertum (Wıle, das ganze? d.V.) erband sich weılge-
hend miat einer konservaltiven Mentalitat und fragte nicht, WIE die christlichen
Werte ( Wer qualifizier diese als Olche? d.V.) IM Wechsel der gesellschaftli-
chen Ordnungen Aurchzuhalten sei:en. (antidemokratisch, antiemanZzıpalto-
risch, antisozialistisch).”” Und rag II1aLL, das 1LLULL lag., rtährt 1L1AL

AF /Zitiert ach! Okumene Knıgge. hber den Umgang mıt Chrısten, hrsg. VL den ACK Sachsen-
Anhalt, Halle/Saale 2018

x A.a.Q.
U A.a.Q. 1085
A() Ebd.
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Es ist hier nicht meine Aufgabe, die ELFK in Vergangenheit und Gegen-
wart zu verteidigen, aber ganz ehrlich: Ich könnte schon verstehen, wenn sie 
sich selbst gegen eine solche herabwürdigende Beschreibung verwahrte. Ne-
benbei bemerkt sollte man meiner Meinung nach auch innerkirchlich oder 
in Bezug auf die eigene Tradition der Vorgängerkirchen beherzigen, was im 
ökumenischen Kontext selbstverständlicher Standard ist. „Kirchen kommen 
zu unterschiedlichen Wertevorstellungen, zum Beispiel in Bezug auf Gleich-
berechtigung, Über- und Unterordnung, Ordination von Frauen, Positionen zu 
sexueller Orientierung. Diese sind kein Ausdruck von ,vormoderner Theolo-
gie‘ oder ,Zeitgeist-Ideologie‘, sondern Ausdruck der Suche nach dem richti-
gen Weg im Gehorsam gegenüber Gottes Wort und im Bewusstsein unserer 
Sendung in die Welt. Selbst wenn Kirchen einen deutlich anderen Moral- und 
Wertekanon haben, soll den Wertvorstellungen der Brüder und Schwestern mit 
Respekt und Achtung gegenübergetreten werden.“27 

Demokratie 

Die Frage nach dem obrigkeitlichen Denken führt zu einem neuen Themen-
komplex. Ziel des vorliegenden Buches ist es ja, zu beschreiben, wie die SELK 
und ihre Vorgängerkirchen auf gesellschaftspolitische Veränderungen reagier-
ten. Dabei ist die Weise der kirchlichen Existenz von einem „Ständestaat“, 
also von der Monarchie über Demokratie und Diktatur zu der heutigen offenen 
demokratischen Gesellschaft nachzuzeichnen. Es wird die These geäußert, 
die zufälligen Rahmenbedingungen des „Ständestaates“, die „zunächst keine 
theologischgrundsätzliche Begründung erfahren hatten“, seien „inzwischen 
als ideologischtheologisch, als gottgegeben und gottgewollt“ herausgestellt 
worden.“28 Dies sei heute noch am Aufbau des Allgemeinen Kirchengebetes 
nach der gottesdienstlichen Agende der SELK zu sehen, das noch nach Stän-
den gegliedert sei, was bedeute: „Die gesellschaftliche Struktur als solche 
wurde als höherwertig beurteilt als deren Leistungsfähigkeit bei der Erfüllung 
der ihr zufallenden Aufgaben.“29 Bedeutet das, man darf nicht für unfähige 
Eltern, erfolglose Politiker und häretische Amtsträger beten? 

Aber weiter, „Das Luthertum (Wie, das ganze? d.V.) verband sich weitge
hend mit einer konservativen Mentalität und fragte nicht, wie die christlichen 
Werte (Wer qualifiziert diese als solche? d.V.) im Wechsel der gesellschaftli
chen Ordnungen durchzuhalten seien. (antidemokratisch, antiemanzipato
risch, antisozialistisch).30 Und fragt man, woran das nun lag, erfährt man: 

27 Zitiert nach: Ökumene Knigge. Über den Umgang mit Christen, hrsg. von den ACK Sachsen-
Anhalt, Halle/Saale 2018.

28 A.a.O. S. 30.
29 A.a.O. S. 108.
30 Ebd.
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„Die politischen Parolen wurden unkritisch VOrNn eigenen Denkhorizont her
interpretiert.‘“* Das stimmt und das Wdadl auch atal. 1LLUT wırd das leiıder nıcht
besser. WLLE 111a ıntfach das Paradıgma wechselt. eht U ach dem Autor. ist
1LLULL „Demokratıie“ e1ne theologısche Kategorıie und ıntach gut und alles, WdS

ach ber- und Unterordnung aussıeht., SchiecC Musste 111a nıcht konstatıe-
LCLL, dass ULLSCIE demokratısche Gesellschaft. in der WIT heute eben. 1LLULL auch
nıcht persönlıches, kırchliches oder moralısches Verdienst sondern
dass ULLS diese zutällıgen Rahmenbedingungen auch e1in Stückweıt zugefallen
sınd? Dazu könnte auch der 1C auf dıe vielfältiıgen lutherischen Kırchen ın
der Welt helfen, dıe mMmomentan unter Bedingungen exıstieren,. dıe weıt entternt
VOILL Demokratıe und Rechtsstaatlichkeıit SInNd. ()der beeinträchtigt das dann
deren „Luthertum“, da S1e immer och nıcht begriffen aben, WdS gut und
richtig ist?

atur
Dass das ema der kırchlichen tellung ZUT Demokratıe Sd117z unbedingt ın
e1ne solche rel1ıg10nNssOZ10logische Studıie gehört, ist selbstverständlıch und
spezlıe für dıe eıt der We1l1marer epublı sehr erhellend., WdS beispielsweıise
dıe „Fremdheıitserfahrung“ in Sachen We1marer Reichsverfassung mıt iıhrem
tehlenden Gottesbezug, der ungewohnten Aufgabe als olk auch Souverän
se1n, dem allgemeınen Wahlrecht und dem Frauenwahlrecht angeht. Hıer Ware
e1ne vergleichende Eiınordnung ın den kırchlichen Kontext Deutschlands Jener
eıt hıltreich SC WESCLL Sa erscheımint U S  ® als handle U sıch e1in Spezıfi-
kum der lutherischen Freikırchen. Irritierend wırkt auf mıch der moralısche
Impetus, mıt dem das ema behandelt wırd und dıe unbarmherz1ıge Verurte1l-
lung., dıe dıe „antıdemokratıschen Grundemnstellungen“ in Vergangenheıt und
(Gregenwart erfahren.

Dies kommt natürlıch besonders für dıe Beurteijlung der Kırchen ZUX eıt
der natiıonalsozi1alıstıschen Dıktatur und in der DDR ZU Jragen. „Del Adie-
SEr Grundhaltung Wr es folgerichtig, Aass Widerstand Adas -Regime
nicht aufkam“, lautet das apodıktische Urteıl. das aber wen1ge Zeıilen später
relatıviert wırd mıt dem Hınweıs. U habe doch „eıin weiltes pektrum VORN Ein-

63}stellungen und Verhaltensweisen“ den selbständıgen Kırchen gegeben.
(Janz grundsätzlıch och schlechter kommt dıe FLFEK W „Die utheri-

sche Unterscheidung der heiden Regimente wird hier einem Freibrief für
Adas herrschende Regime IN der offnung, IM Inneren Bereich des eigenen Kir-

i 34chenwesens IN Ruhe gelassen werden.

A .a.Q. 256
A A .a.Q. 2672
AA A .a.Q. 258
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„Die politischen Parolen wurden unkritisch vom eigenen Denkhorizont her 
interpretiert.“31 Das stimmt und das war auch fatal, nur wird das leider nicht 
besser, wenn man einfach das Paradigma wechselt. Geht es nach dem Autor, ist 
nun „Demokratie“ eine theologische Kategorie und einfach gut und alles, was 
nach Über- und Unterordnung aussieht, schlecht. Müsste man nicht konstatie-
ren, dass unsere demokratische Gesellschaft, in der wir heute leben, nun auch 
nicht unser persönliches, kirchliches oder moralisches Verdienst ist, sondern 
dass uns diese zufälligen Rahmenbedingungen auch ein Stückweit zugefallen 
sind? Dazu könnte auch der Blick auf die vielfältigen lutherischen Kirchen in 
der Welt helfen, die momentan unter Bedingungen existieren, die weit entfernt 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind. Oder beeinträchtigt das dann 
deren „Luthertum“, da sie immer noch nicht begriffen haben, was gut und 
richtig ist?

Diktatur

Dass das Thema der kirchlichen Stellung zur Demokratie ganz unbedingt in 
eine solche religionssoziologische Studie gehört, ist selbstverständlich und 
speziell für die Zeit der Weimarer Republik sehr erhellend, was beispielsweise 
die „Fremdheitserfahrung“ in Sachen Weimarer Reichsverfassung mit ihrem 
fehlenden Gottesbezug, der ungewohnten Aufgabe als Volk auch Souverän zu 
sein, dem allgemeinen Wahlrecht und dem Frauenwahlrecht angeht. Hier wäre 
eine vergleichende Einordnung in den kirchlichen Kontext Deutschlands jener 
Zeit hilfreich gewesen. So erscheint es so, als handle es sich um ein Spezifi-
kum der lutherischen Freikirchen. Irritierend wirkt auf mich der moralische 
Impetus, mit dem das Thema behandelt wird und die unbarmherzige Verurtei-
lung, die die „antidemokratischen Grundeinstellungen“ in Vergangenheit und 
Gegenwart erfahren. 

Dies kommt natürlich besonders für die Beurteilung der Kirchen zur Zeit 
der nationalsozialistischen Diktatur und in der DDR zum Tragen. „Bei die
ser Grundhaltung war es folgerichtig, dass Widerstand gegen das NSRegime 
nicht aufkam“, lautet das apodiktische Urteil, das aber wenige Zeilen später 
relativiert wird mit dem Hinweis, es habe doch „ein weites Spektrum von Ein
stellungen und Verhaltensweisen“ in den selbständigen Kirchen gegeben.“32 

Ganz grundsätzlich noch schlechter kommt die ELFK weg: „Die lutheri
sche Unterscheidung der beiden Regimente wird hier zu einem Freibrief für 
das herrschende Regime in der Hoffnung, im inneren Bereich des eigenen Kir
chenwesens in Ruhe gelassen zu werden.“33 

31 A.a.O. S. 256.
32 A.a.O. S. 262.
33 A.a.O. S. 258.
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Ich rage mich., aum e1n Wort über dıe. WLLE auch geringen

wıderständıgen Eınstellungen und Verhaltenswe1isen in den Vorgängerkırchen
der SELK Obwohl auf dıe Ausführungen V Oll Chr. Neddens. CKCN-
nende Kırche und Altlutheraner 1m Kirchenkampf*“““ verwıiesen wIırd. 1C

ın der We1se des Stuttgarter Schuldbekenntnisses darauf bestehen., 111a

habe sehr ohl e{t{was gesagt und geflan, 1LLUT leiıder nıcht CHUS, sondern
e1ne möglıchst umftassende. objektive Beschreibung der Sıtuation erhalten
und dıe jeweılligen Beweggründe und Umstände erfassen. Das ist Aufgabe
des Hıstorikers.

Das gleiche gılt für dıe Darstellung der Verhältnisse während der sOoz1alıst1-
schen Dıktatur in der DD  z Dass dıe e1gene Greschichte diesem unoch
nıcht ertforscht und aufgearbeıtet wurde. ist richtig”. Dann sollte 111a U aber
vielleicht auch besser unterlassen. 1eTr Urteı1lle tällen. In ezug aufdas Wort
der ZU 25 Jahrestag der DDR wırd 1LLUT unbarmherzıg festgestellt:
„ Dies WOort zeıigt, WIE wenig die Bindung Adas Iutherische Bekenntnis IN der
öffentlichen Darstellung ZU. Iragen kam Dass (rottes sich IN Gericht
und Na artikuliert, wurde nicht erkennbar. Die Betonung des (rulten rhielt
Adamit den Schein des Heuchlerischen Jedenfalls kapitulierte HL  A weithin Vor

3Gden politischen Gegebenheiten undZsich IN einen privalten aum Zzurück.
Mır erscheıint U ausgesprochen unfaır. dieser ehben WITKI1IC och nıcht 1m

Eınzelnen erforschten Greschichte gerade mal e{[waAas mehr als dre1ı Seıten mıt
olchen Verurteilungen wıdmen. och estehen Zeiıtzeugen ZUX Verfügung.
och könnte 111a ertahren. welche Zwıschentöne dıe Betroffenen z B be1 dem
zıtierten Girulbwort wahrgenommenen oder auch nıcht. vielmehr och beım
Wort der Kırchenleitung d u dem Herbst 1989, das 1eTr SdI nıcht erwähnt WIrd.
uch 1eTr Ware durchaus vVo persönlıchen Mut einzelner Brüder und Schwes-
tern und auch V Oll den Konsequenzen, dıe S1e€ aIiur gefragen aben., reden.

FEın kaltes Rıchten und dıe Verweigerung V Oll Wertschätzung für Menschen
in Sıtuationen, in denen 111a selbst nıemals gesteckt hat, ist jedenfalls UNAdLLSC-
CSSCLL, we1l U e{t{was anderes ist als nuüchterne Aufarbeıtung.

Mır kommt dieser Stelle e1n Satz me1nes Doktorvaters in den SINN: „Dıie
Weltgeschichte ist nıcht das Weltgericht; und der Kırchenhistoriker nıcht der
Rıchter über dıe Väter des auDens (1ott Se1 Dank */

()der hat das Insıstieren darauf. WI1Ee oft dıe V ater doch be1 er Bındung
Schrift und Bekenntnis in polıtıscher und gesellschaftlıcher Hınsıcht gemrt

oder iıhre Meınung geändert aben., eiınen SdH7Z anderen Sınn? Nämlıch jede
kırchliche Entscheidung mıt normatıyem NsSpruc jeder eıt als fragwür-
dıg und unverbıiındlıc apostrophieren?
A In Preußische Unı10n, Iutherisches Bekenntnıis ınd kırchliche Pragungen, Göttingen 2014
A Stolle, L utherische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 315 Fußnote 136
40 A.a.ÖO 316
A / HDienert, Jat 1 Zeichen des Kreuzes, Toßß Qesingen 1986
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Ich frage mich, warum kaum ein Wort fällt über die, wenn auch geringen 
widerständigen Einstellungen und Verhaltensweisen in den Vorgängerkirchen 
der SELK. Obwohl z. B. auf die Ausführungen von Chr. Neddens, „Beken-
nende Kirche und Altlutheraner im Kirchenkampf“34 verwiesen wird. Nicht, 
um in der Weise des Stuttgarter Schuldbekenntnisses darauf zu bestehen, man 
habe sehr wohl etwas gesagt und getan, nur leider nicht genug, sondern um 
eine möglichst umfassende, objektive Beschreibung der Situation zu erhalten 
und die jeweiligen Beweggründe und Umstände zu erfassen. Das ist Aufgabe 
des Historikers. 

Das gleiche gilt für die Darstellung der Verhältnisse während der sozialisti-
schen Diktatur in der DDR. Dass die eigene Geschichte an diesem Punkt noch 
nicht erforscht und aufgearbeitet wurde, ist richtig35. Dann sollte man es aber 
vielleicht auch besser unterlassen, hier Urteile zu fällen. In Bezug auf das Wort 
der VSelk zum 25. Jahrestag der DDR wird nur unbarmherzig festgestellt: 
„Dies Wort zeigt, wie wenig die Bindung an das lutherische Bekenntnis in der 
öffentlichen Darstellung zum Tragen kam. Dass Gottes Wille sich in Gericht 
und Gnade artikuliert, wurde nicht erkennbar. Die Betonung des Guten erhielt 
damit den Schein des Heuchlerischen. Jedenfalls kapitulierte man weithin vor 
den politischen Gegebenheiten und zog sich in einen privaten Raum zurück.“36 

Mir erscheint es ausgesprochen unfair, dieser eben wirklich noch nicht im 
Einzelnen erforschten Geschichte gerade mal etwas mehr als drei Seiten mit 
solchen Verurteilungen zu widmen. Noch stehen Zeitzeugen zur Verfügung. 
Noch könnte man erfahren, welche Zwischentöne die Betroffenen z.B. bei dem 
zitierten Grußwort wahrgenommen haben oder auch nicht, vielmehr noch beim 
Wort der Kirchenleitung aus dem Herbst 1989, das hier gar nicht erwähnt wird. 
Auch hier wäre durchaus vom persönlichen Mut einzelner Brüder und Schwes-
tern und auch von den Konsequenzen, die sie dafür getragen haben, zu reden. 

Ein kaltes Richten und die Verweigerung von Wertschätzung für Menschen 
in Situationen, in denen man selbst niemals gesteckt hat, ist jedenfalls unange-
messen, weil es etwas anderes ist als nüchterne Aufarbeitung.

Mir kommt an dieser Stelle ein Satz meines Doktorvaters in den Sinn: „Die 
Weltgeschichte ist nicht das Weltgericht; und der Kirchenhistoriker nicht der 
Richter über die Väter des Glaubens – Gott sei Dank.“37 

Oder hat das Insistieren darauf, wie oft die Väter doch bei aller Bindung 
an Schrift und Bekenntnis in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht geirrt 
oder ihre Meinung geändert haben, einen ganz anderen Sinn? Nämlich jede 
kirchliche Entscheidung mit normativem Anspruch zu jeder Zeit als fragwür-
dig und unverbindlich zu apostrophieren?

34 In: Preußische Union, lutherisches Bekenntnis und kirchliche Prägungen, Göttingen 2014.
35 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 318 Fußnote 136.
36 A.a.O. S. 316.
37 W. Bienert, Tat im Zeichen des Kreuzes, S. 8. Groß Oesingen 1986.



VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

Sehr richtig gesehen wırd, dass der demokrtatıische Kontext, der ULLSCICTI

Kırche ZUT eıt geschenkt 1st, keıne Selbstverständlichken ist. uch stiımmt
CS dass e1ne krıtische Ausemandersetzung mıt den gegenwärtigen Entwıck-
lungen dazu dıent, VOo  = uth. Bekenntnis wegführende Fehlentwıicklungen
vermeı1den?®. enDar sieht der Autor diese Fehlentwicklungen aber VOLr em
in e1ner einNzZIgeEN Hınsıcht. nämlıch der antıdemokratischen. Und schreıbt wl

se1INer Kırche warnend 1ns Stammbuch: „ZUm eispie birgt die Tendenz, sich
der konservaltiven SNeite verstärken (Russlan  eutsche, Flüchtlinge A

traditionsbestimmten Kulturbereichen, Vertreterinnen rechter Gesinnung) die
30Gefahr, ass INE hestimmte Mentalitat die Herrschaft uübernimmt.

Dieser Satz ist meı1ner Auffassung ach der absolute Tiefpunkt des vorlıe-
genden Buches Er ist pauschalısıerend und dıffamıeren! Das Außern derartı-
SCI ogruppenbezogener Vorurtelle ist nıcht toleriıeren. Was 1eTr e1gentlıch SC
meınt 1st. annn 1LLUT vermute werden. Ich würde U aber WITKI1C| erleben,
WI1e Stolle diese Aussage mıt einer, WIT mal dus dem Iran stammenden
Kırchenvorsteherin oder eiInem Amtsbruder miıt russlanddeutschen Wurzeln
dıskutiert. Auf welche Welse der Verfasser den INATrTUuC hat. be1
etwaıgen Kırchenmıitgliedern handle U sıch ‚„Vertreterınnen rechter
Gesinnung“‘ und ach welchen Krıterien wl dieses Urteilaweıst nıcht dl  7

Ich bın allerdıngs überzeugt, dass U dıiesem un Sdi nıcht prımär
dıe genannten Gruppen und deren „Einwanderung“‘ in dıe SELK oeht. Hınter
dieser subjektiven Beobachtung verbirgt sıch meılner Wahrnehmung ach e1n
Mythos. Es ist der gleiche Mythos., der dem redundanten Rekurrieren auf
dıe FILFEK Kırchengeschichte wırkt aber ımmer entmytholog1isierend.
Deshalb Sd SC ich Man annn ZW dl behaupten, dass e1ne 1m (irunde offene und
1Derale Kırche., spezıe dıe „altlutherische“. 1LLUT unglücklicherweıse immer
wıieder Urc Überfremdung V Oll konservatıy-undemokratischen Elementen,
entweder SdNZCI Freikırchen oder einzelnen Konvertiten, in iıhrer Freiheıt und
Oftenheıt korrumpiert worden WdS dıe geborenen Miıtglieder dieser Kırche

Ja n1e gewollt hätten, 111a musste 1LLUL auch belegen, dass dıes den Tatsachen
entspricht. ()der zumındest nachweısen, dass dıe jeweıligen Trägerschichten
dıies erlebht und geäußert en Warum Tau der Autor se1lNer Kırche nıcht
ıntach Z  ® urcTE und Praxıs SdL1Z unterschiedliche Menschen für sıch
gewinnen? alt se1Ine Kırche selbst für unattraktıv. dass 111a jedem Kon-
vertıten e1n fragwürdıiges Maotıv für den FEintrıtt in dıe SELK unterstellen mMuss’?
Wenn U 1st, grenzt das menschlıch nahezu Selbstverachtung.

Diıe Tatsache. dass dıe Bındung das lutherische Bekenntnis dıe Vorgän-
gerkırchen der SELK nıcht davor ewahrt hat, 1m Natıonalsoz1alısmus /Zustim-
IHUNS oder Schweıigen STa ffenen Wiıderstands den lag egen, ist ULLU.

4X Stolle, Lutherıische Kırche 1 gesellschaftlıchen andelVom schwierigen Verhältnis zu den Vätern der Kirche  13  Sehr richtig gesehen wird, dass der demokratische Kontext, der unserer  Kirche zur Zeit geschenkt ist, keine Selbstverständlichkeit ist. Auch stimmt  es, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Entwick-  lungen dazu dient, vom luth. Bekenntnis wegführende Fehlentwicklungen zu  vermeiden*®, Offenbar sieht der Autor diese Fehlentwicklungen aber vor allem  in einer einzigen Hinsicht, nämlich der antidemokratischen. Und so schreibt er  seiner Kirche warnend ins Stammbuch: „Zum Beispiel birgt die Tendenz, sich  an der konservativen Seite zu verstärken (Russlanddeutsche, Flüchtlinge aus  traditionsbestimmten Kulturbereichen, Vertreterinnen rechter Gesinnung) die  «39  Gefahr, dass eine bestimmte Mentalität die Herrschaft übernimmt.  Dieser Satz ist meiner Auffassung nach der absolute Tiefpunkt des vorlie-  genden Buches. Er ist pauschalisierend und diffamierend. Das Äußern derarti-  ger gruppenbezogener Vorurteile ist nicht zu tolerieren. Was hier eigentlich ge-  meint ist, kann nur vermutet werden. Ich würde es aber wirklich gerne erleben,  wie Stolle diese Aussage mit einer, sagen wir mal aus dem Iran stammenden  Kirchenvorsteherin oder einem Amtsbruder mit russlanddeutschen Wurzeln  diskutiert. Auf welche Weise der Verfasser den Eindruck gewonnen hat, bei  etwaigen neuen Kirchenmitgliedern handle es sich um „Vertreterinnen rechter  Gesinnung“ und nach welchen Kriterien er dieses Urteil fällt, weist er nicht aus.  Ich bin allerdings überzeugt, dass es an diesem Punkt gar nicht primär um  die genannten Gruppen und deren „Einwanderung“ in die SELK geht. Hinter  dieser subjektiven Beobachtung verbirgt sich meiner Wahrnehmung nach ein  Mythos. Es ist der gleiche Mythos, der zu dem redundanten Rekurrieren auf  die ELFK führt. Kirchengeschichte wirkt aber immer entmythologisierend.  Deshalb sage ich: Man kann zwar behaupten, dass eine im Grunde offene und  liberale Kirche, speziell die „altlutherische‘“, nur unglücklicherweise immer  wieder durch Überfremdung von konservativ-undemokratischen Elementen,  entweder ganzer Freikirchen oder einzelnen Konvertiten, in ihrer Freiheit und  Offenheit korrumpiert worden ist, was die geborenen Mitglieder dieser Kirche  so Ja nie gewollt hätten, — man müsste nur auch belegen, dass dies den Tatsachen  entspricht. Oder zumindest nachweisen, dass die jeweiligen Trägerschichten  dies so erlebt und geäußert haben. Warum traut der Autor seiner Kirche nicht  einfach zu, durch Lehre und Praxis ganz unterschiedliche Menschen für sich zu  gewinnen? Hält er seine Kirche selbst für so unattraktiv, dass man jedem Kon-  vertiten ein fragwürdiges Motiv für den Eintritt in die SELK unterstellen muss?  Wenn es so ist, grenzt das menschlich nahezu an Selbstverachtung.  Die Tatsache, dass die Bindung an das lutherische Bekenntnis die Vorgän-  gerkirchen der SELK nicht davor bewahrt hat, im Nationalsozialismus Zustim-  mung oder Schweigen statt offenen Widerstands an den Tag zu legen, ist unum-  38 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel ... S. 387.  39 Ebd.387
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Sehr richtig gesehen wird, dass der demokratische Kontext, der unserer 
Kirche zur Zeit geschenkt ist, keine Selbstverständlichkeit ist. Auch stimmt 
es, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Entwick-
lungen dazu dient, vom luth. Bekenntnis wegführende Fehlentwicklungen zu 
vermeiden38. Offenbar sieht der Autor diese Fehlentwicklungen aber vor allem 
in einer einzigen Hinsicht, nämlich der antidemokratischen. Und so schreibt er 
seiner Kirche warnend ins Stammbuch: „Zum Beispiel birgt die Tendenz, sich 
an der konservativen Seite zu verstärken (Russlanddeutsche, Flüchtlinge aus 
traditionsbestimmten Kulturbereichen, Vertreterinnen rechter Gesinnung) die 
Gefahr, dass eine bestimmte Mentalität die Herrschaft übernimmt.“39 

Dieser Satz ist meiner Auffassung nach der absolute Tiefpunkt des vorlie-
genden Buches. Er ist pauschalisierend und diffamierend. Das Äußern derarti-
ger gruppenbezogener Vorurteile ist nicht zu tolerieren. Was hier eigentlich ge-
meint ist, kann nur vermutet werden. Ich würde es aber wirklich gerne erleben, 
wie Stolle diese Aussage mit einer, sagen wir mal aus dem Iran stammenden 
Kirchenvorsteherin oder einem Amtsbruder mit russlanddeutschen Wurzeln 
diskutiert. Auf welche Weise der Verfasser den Eindruck gewonnen hat, bei 
etwaigen neuen Kirchenmitgliedern handle es sich um „Vertreterinnen rechter 
Gesinnung“ und nach welchen Kriterien er dieses Urteil fällt, weist er nicht aus. 

Ich bin allerdings überzeugt, dass es an diesem Punkt gar nicht primär um 
die genannten Gruppen und deren „Einwanderung“ in die SELK geht. Hinter 
dieser subjektiven Beobachtung verbirgt sich meiner Wahrnehmung nach ein 
Mythos. Es ist der gleiche Mythos, der zu dem redundanten Rekurrieren auf 
die ELFK führt. Kirchengeschichte wirkt aber immer entmythologisierend. 
Deshalb sage ich: Man kann zwar behaupten, dass eine im Grunde offene und 
liberale Kirche, speziell die „altlutherische“, nur unglücklicherweise immer 
wieder durch Überfremdung von konservativ-undemokratischen Elementen, 
entweder ganzer Freikirchen oder einzelnen Konvertiten, in ihrer Freiheit und 
Offenheit korrumpiert worden ist, was die geborenen Mitglieder dieser Kirche 
so ja nie gewollt hätten, – man müsste nur auch belegen, dass dies den Tatsachen  
entspricht. Oder zumindest nachweisen, dass die jeweiligen Trägerschichten 
dies so erlebt und geäußert haben. Warum traut der Autor seiner Kirche nicht 
einfach zu, durch Lehre und Praxis ganz unterschiedliche Menschen für sich zu 
gewinnen? Hält er seine Kirche selbst für so unattraktiv, dass man jedem Kon-
vertiten ein fragwürdiges Motiv für den Eintritt in die SELK unterstellen muss? 
Wenn es so ist, grenzt das menschlich nahezu an Selbstverachtung.

Die Tatsache, dass die Bindung an das lutherische Bekenntnis die Vorgän-
gerkirchen der SELK nicht davor bewahrt hat, im Nationalsozialismus Zustim-
mung oder Schweigen statt offenen Widerstands an den Tag zu legen, ist unum-

38 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel … S. 387.
39 Ebd.
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stritten.“  U Was geschehen Wwissen WITL. Warum U geschehen 1st, da wırd U

spannend und WI1e überall ın der Theologıe sınd auch 1eTr dıe einlinıgen £1-
tungen und Folgerungen iıdeologieverdächtıig. Ist U WITKI1C eintach?
e1ne einlınıge Verbindung VOILL der eıt Luthers und den „Ständen“ 1m Kleinen
Katechismus bZzw. den ordınationes dıyınae der Bekenntnisse überhaupt über
monarchıistische. natiıonalkonservatıve nationalsoz1alıstıschen Anschauun-
gen? Das annn e1ne soz1alhıstorische Untersuchung durchaus in den 1C
nehmen, aber das dıe alleınıgen Ursachen? ()der gab U vielleicht doch
och SdL1Z andere theologısche Gründe. dıe ZUX Blındheıt und Vertführbarkeıt
und Schuld des deutschen Luthertums geführt haben? Der Zeıtzeuge Hermann
Sa4asse nenn! beispielsweıise e1ne alsche TE V Oll der HI Schrift bezüglıch
der /uordnung VOIlL und 1m Gefolge Werner Elerts und e1ne alsche
Auffassung über den Menschen ach dem Sündenfall, WI1Ee S1e Paul Althaus VCI-

treten hat. Sa4asse schreı1bt: „Bemerkenswert diesen Thesen ist nıcht sehr
ıhr Inhalt, WI1Ee dıe ufnahme. dıe S1e gefundenen uch dıe (Girundanschau-

der Reformatıon eAdurien ımmer wıeder der Nachprüfung iıhrer (win
tischen Grundlagen und der erneuten dogmatıschen Untersuchung. Wenn e1n
Lehrer der Theologıe £e1 Ergebnissen kommt. dıe der bısherıgen kırchlı-
chen TEe wıdersprechen. ist das och eın Unglück. Es L11US5S aber für dıe
Kırche verhängn1svo se1n, WLLE solche Thesen., VOIlL der gesamten e-
rischen Kırche Deutschlands. iıhren Bıschöfen, iıhren theologıschen Lehrern.
iıhren Pfarrern in den Landes- und Freikırchen diıskussionslos als e1ne Selbst-
verständlichkeıt wıderstandslos hingenommen werden. “} Es WAadl also S dass
nıcht 1LLUT dıe Bındung das lutherische Bekenntnis nıcht handlungsleıtend
gewirkt hat, WI1e S1e€ U hätte sollen; sondern zeıtgeistige theologısche Irrtumer.,
denen VOIlL den Verantwortlichen keiner wıdersprochen hat, en MAasSSIV dazu
beigetragen.

Schrifttverstandnıs
Wıe ausdrücklich ausgewIlesen, geht U 1m besprechenden Buch nıcht in CL -

ter Linıe dıe theologıschen Begründungsmuster, VOIL em nıcht. WL S1e€
auf e1n „Wır hatten aber Re reduzıert werden: allerdıngs annn e1ne kır-
chengeschichtliche Darstellung eben doch nıcht auskommen., ohne auf mentalı-
tätsprägende theologısche Fragen sprechen kommen., WI1Ee sıch dann ze1gt.
Es verwundert auch nıcht. dass tolle, der Ja als Protessor für dere-
rischen Theologıischen Hochschule gewirkt hat, auch auf das ema Exegese
und Hermeneutık sprechen kommt. Be1 diıesem ema siıeht ZWEe]1 wıder-
etreıtende Posıtionen 1m Verlauf der Geschichte Da ist einmal dıe nıcht näher

AU Klüän Selbständıge evangelısch-lutherische Kırchen 1 rıtten Reich,LuIhK 90/1985
SAasse: In STAl Confession1s, Hamburg 1966 205
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stritten.40 Was geschehen ist, wissen wir. Warum es geschehen ist, da wird es 
spannend und wie überall in der Theologie sind auch hier die einlinigen Ablei-
tungen und Folgerungen ideologieverdächtig. Ist es wirklich so einfach? Führt 
eine einlinige Verbindung von der Zeit Luthers und den „Ständen“ im Kleinen 
Katechismus bzw. den ordinationes divinae der Bekenntnisse überhaupt über 
monarchistische, nationalkonservative zu nationalsozialistischen Anschauun-
gen? Das kann eine sozialhistorische Untersuchung durchaus so in den Blick 
nehmen, aber waren das die alleinigen Ursachen? Oder gab es vielleicht doch 
noch ganz andere theologische Gründe, die zur Blindheit und Verführbarkeit 
und Schuld des deutschen Luthertums geführt haben? Der Zeitzeuge Hermann 
Sasse nennt beispielsweise eine falsche Lehre von der Hl. Schrift bezüglich 
der Zuordnung von AT und NT im Gefolge Werner Elerts und eine falsche 
Auffassung über den Menschen nach dem Sündenfall, wie sie Paul Althaus ver-
treten hat. Sasse schreibt: „Bemerkenswert an diesen Thesen ist nicht so sehr 
ihr Inhalt, wie die Aufnahme, die sie gefunden haben. Auch die Grundanschau-
ungen der Reformation bedürfen immer wieder der Nachprüfung ihrer exege-
tischen Grundlagen und der erneuten dogmatischen Untersuchung. Wenn ein 
Lehrer der Theologie dabei zu Ergebnissen kommt, die der bisherigen kirchli-
chen Lehre widersprechen, so ist das noch kein Unglück. Es muss aber für die 
Kirche verhängnisvoll sein, wenn solche Thesen, … von der gesamten luthe-
rischen Kirche Deutschlands, ihren Bischöfen, ihren theologischen Lehrern, 
ihren Pfarrern in den Landes- und Freikirchen diskussionslos als eine Selbst-
verständlichkeit widerstandslos hingenommen werden.“41 Es war also so, dass 
nicht nur die Bindung an das lutherische Bekenntnis nicht so handlungsleitend 
gewirkt hat, wie sie es hätte sollen; sondern zeitgeistige theologische Irrtümer, 
denen von den Verantwortlichen keiner widersprochen hat, haben massiv dazu 
beigetragen. 

Schriftverständnis

Wie ausdrücklich ausgewiesen, geht es im zu besprechenden Buch nicht in ers-
ter Linie um die theologischen Begründungsmuster, vor allem nicht, wenn sie 
auf ein „Wir hatten aber Recht!“ reduziert werden; allerdings kann eine kir-
chengeschichtliche Darstellung eben doch nicht auskommen, ohne auf mentali-
tätsprägende theologische Fragen zu sprechen zu kommen, wie sich dann zeigt. 
Es verwundert auch nicht, dass Stolle, der ja als Professor für NT an der Luthe-
rischen Theologischen Hochschule gewirkt hat, auch auf das Thema Exegese 
und Hermeneutik zu sprechen kommt. Bei diesem Thema sieht er zwei wider-
streitende Positionen im Verlauf der Geschichte. Da ist einmal die nicht näher 

40 W. Klän, Selbständige evangelisch-lutherische Kirchen im Dritten Reich,LuThK 9/1985.
41 H. Sasse: In statu confessionis, Hamburg 1966 S. 295.
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qualifizıierte Lehre VOIlL der Verbalınspiration, dıe wl VOLr em VOIlL der ELFEK
vertreten sieht. Den TUN:! aliur iıdentiNzıert e1nerseılts mentalıtätsbedingt
in der Erfahrung der Bıldung e1ner freien (TE me1nde oder Synode, dıe
eiınen Akt des Indıyıdualısmus darstelle Ebenso E1 1eTr dıe Bındung des FEiın-
zelInen chriıft und Bekenntnis e1ne indıyıduelle Entscheidung. Daraus erga
sıch dıe Notwendigkeıt, alt in e1ner TE nden, dıe dem Subjektivismus
e{t[waas entgegensetzte das WAadl dıe TE VOIlL der Verbalınspiration. Das ist das
e1ne Begründungsmuster.,““ 1ıne zweıte ese dazu besagt, U E1 theologısc

e1ner Neuformulıerung der Inspirationslehre gekommen, den Verlust der
eständerechtlichen Privilegien und Stutzen als Kırche auszugleıichen.

Der „Diısput dıe Schrıiftposition4r WdS dıe terne Vergangenheıt
geht, eher nuüuchtern und auch zutreftend dargestellt. Be1 der Darstellung der
Jüngeren Vergangenheıt wırd U merkwürdıg unscharf und e1gene Erinmnerun-
SCH und Verletzungen des Verfassers schımmern Urc dıe sachlıche Darstel-
lung. Sa wırd VOIlL der Revisıon der Lutherbibel, dıe 8972 1m TUC erschıen,.
berichtet, spezle. V Oll der Kraıtik VOILL ()tto omm., dann apıdar test-
zustellen. dıe Kırchensynode der SELK habe sıch 08 / trotzdem entschıieden.
dıe Übersetzung V Oll 9084 als offzıelle und gebrauchende Version für Un-
terricht und (rottesdienst anzunehmen. Ich enke. den Leser hätte interessıiert,
WdS in den dazwıschenlıegenden rund Jahren geschehen ist und ob dıe AÄT-
gumentatıon WITKI1C immer och 1e85Se1IDe WAädIl. Es hat also der Präases einer
Vorgängerkırche e{t{was geäußert. 1ne Kırchensynode hat mehrere Jahrzehnte
spater e1ne andere Meınung e1ner ebenfalls mehrere Jahrzehnte spater 1l -

arbeıteten Revisıon gehabt. Wo ist da der /usammenhang” Er esteht nıcht.,
außer 111a moöchte einen weıteren NachweIls darın sehen., dass dıe SELK Ja
tortwährend iıhre e1gene Posıtion unreflektiert revidıiere., WI1e 1m Kapıtel .5
„Der nspruch, es auf bıblıscher Grundlage entscheiden“ Ja auch arge-
legt WIrd. „Die Behauptung, alle Fragen nach (sottes WOort und dem Bekennt-
H18 entscheiden wollen, halt einer ideologiekritischen Anfrage nicht stand.
Denn atte Themen, die HUL  A IN dieser Weise kläüren vorgab, sich
selhst dieser kritischen Kompetenz. Denn SIiE UFE atte IN der Schrift noch
nicht entschieden, sondern hätten einer eigenen, theologisc. Verantwortelen

Entscheidung bedurtft. Dazu ware gerade erforderlich SCWESICH, ein Horen auf
die Schrift entwickeln, Adas die Lebenssituation der eigene eılt miat herück-
sichtigte. Die eigene Hörerrolle hätte einer ewussten Klärung bedurtft, ein
auf die eigene eılt bezogenes Horen auf die Schrift ermöglichen. A,

Ich en nıcht., dass 111a Kırchengeschichte 1m Konjunktiv betreiben
ann. Wer e{t[waas und auf welche We1se besser hätte tun sollen. ist e1gentlıch

AJ Stolle, Lutherıische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 147
A A .a.Q. 154
AA A .a.Q. 308
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qualifizierte Lehre von der Verbalinspiration, die er vor allem von der ELFK 
vertreten sieht. Den Grund dafür identifiziert er einerseits mentalitätsbedingt 
in der neuen Erfahrung der Bildung einer freien Gemeinde oder Synode, die 
einen Akt des Individualismus darstelle. Ebenso sei hier die Bindung des Ein-
zelnen an Schrift und Bekenntnis eine individuelle Entscheidung. Daraus ergab 
sich die Notwendigkeit, Halt in einer Lehre zu finden, die dem Subjektivismus 
etwas entgegensetzte – das war die Lehre von der Verbalinspiration. Das ist das 
eine Begründungsmuster.42 Eine zweite These dazu besagt, es sei theologisch 
zu einer Neuformulierung der Inspirationslehre gekommen, um den Verlust der 
ständerechtlichen Privilegien und Stützen als Kirche auszugleichen. 

Der „Disput um die Schriftposition“43 ist, was die ferne Vergangenheit an-
geht, eher nüchtern und auch zutreffend dargestellt. Bei der Darstellung der 
jüngeren Vergangenheit wird es merkwürdig unscharf und eigene Erinnerun-
gen und Verletzungen des Verfassers schimmern durch die sachliche Darstel-
lung. So wird von der Revision der Lutherbibel, die 1892 im Druck erschien, 
berichtet, speziell von der Kritik von Otto Willkomm, um dann lapidar fest-
zustellen, die Kirchensynode der SELK habe sich 1987 trotzdem entschieden, 
die Übersetzung von 1984 als offizielle und zu gebrauchende Version für Un-
terricht und Gottesdienst anzunehmen. Ich denke, den Leser hätte interessiert, 
was in den dazwischenliegenden rund 70 Jahren geschehen ist und ob die Ar-
gumentation wirklich immer noch dieselbe war. Es hat also der Präses einer 
Vorgängerkirche etwas geäußert. Eine Kirchensynode hat mehrere Jahrzehnte 
später eine andere Meinung zu einer ebenfalls mehrere Jahrzehnte später er-
arbeiteten Revision gehabt. Wo ist da der Zusammenhang? Er besteht nicht, 
außer man möchte einen weiteren Nachweis darin sehen, dass die SELK ja 
fortwährend ihre eigene Position unreflektiert revidiere, wie im Kapitel 8.3. 
„Der Anspruch, alles auf biblischer Grundlage zu entscheiden“ ja auch darge-
legt wird. „Die Behauptung, alle Fragen nach Gottes Wort und dem Bekennt
nis entscheiden zu wollen, hält einer ideologiekritischen Anfrage nicht stand. 
Denn alle Themen, die man in dieser Weise zu klären vorgab, entzogen sich 
selbst dieser kritischen Kompetenz. Denn sie waren alle in der Schrift noch 
nicht entschieden, sondern hätten einer eigenen, theologisch verantworteten 
Entscheidung bedurft. Dazu wäre gerade erforderlich gewesen, ein Hören auf 
die Schrift zu entwickeln, das die Lebenssituation der eigene Zeit mit berück
sichtigte. Die eigene Hörerrolle hätte einer bewussten Klärung bedurft, um ein 
auf die eigene Zeit bezogenes Hören auf die Schrift zu ermöglichen.“44

Ich denke nicht, dass man Kirchengeschichte im Konjunktiv betreiben 
kann. Wer etwas und auf welche Weise besser hätte tun sollen, ist eigentlich 

42 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 147.
43 A.a.O. S. 184.
44 A.a.O. S. 398.
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nıcht Gegenstand hıstoriıscher Forschung. Davon abgesehen erscheımint U MIr
theologısc problematısch, dıe „Lebenssıtuation der e1igenen eıt‘  «C quası als
e1ne sekundäre Norm neben dıe Heılıge chrıft tellen Selbstverständ-
ıch geschıeht das Hören auf dıe chrıft immer in einer bestimmten eıt. Diıe
mpfänger der Botschaft und iıhre Sıtuation andern sıch. nıcht aber der Sender
und dıe Botschaft. och wen1ger pricht der Sender Urc dıe Sıtuation. Dass
bedeutet nıcht., dass das Hören auf Seıten der mpfänger immer gelıngt und
gelungen ist Trotzdem bleıibt dıe 1m (irundsatz des sola scrıptura dUSSCSPLO-
chene VOTr- und Überordnung des Wortes (1ottes bestehen. eDbenDel emerkt
Lutherische Theologen ZUT eıt des Natıonalsoz1alısmus WI1e iıhre Kal-
egen dus anderen Kırchen SdL1Z erfolgreic darın. dıe „Lebenssıtuation der
eigenen eıt  «C mıt berücksichtigen mıt Sd117z und SdI nıcht segensreichem
Ausgang

Anstatt einzelner Remimniszenzen würde 111a be1 einer hıstorıschen Darstel-
lung ZUX rage des Schriftverständnisses doch erwarten, über dıe Greschichte
in iıhrem Ablauf geordnet inftormıiert werden. Jedoch: „Die DIiskussion uüber
die Schriftfrage 1€. annn weiterhin außerordentlic. Kktuell. Die Gesprächs-
SIEuUaLiOonN, Aass INE Klärung der VOonNn vielen als entscheidend hewerteten Fra-

nicht möglich Wr und keine einheitliche Meinung erreichbar WÜrF, führte
dazu, ass IN der Folgezeit wissenschaftliche Arbeiten ZUF hihlischen Exegese
fehlen. Und als IN der eılt nach dem /weiten Weltkrieg solche Untersuchungen

6vorgelegt wurden, 1€. die Anklage, die Schriftiehre verletzen nicht U,  >

Das klıngt wıiıederum 1LLUTL negatıv. Wenn VOILL dem geringen Prozentsatz e1ner
zahlenmäßıg überschaubaren Theologengeneratıon der kleinen SELK., dıe e1ine
Promaotıon anstreben. sıch 1LLULL och wen1ger für Exegese interessieren, ist das
dann 1m hıstorıschen Sinne e1n eleg oder doch oher eine Z/utälligkeıt, deren
Bedeutung 111a erst och belegen musste‘”? Was Wdadl beispielsweise mıt der Dis-
sertatıon VOILL Prof. Rothfuchs. dıe 966 vorgelegt wurde?®

Aus den Fulinoten rfährt der Leser, Dr. Sıegfried Schwertner Ware auf-
SrTunNd se1lNer Diıissertation 96 / dıe Genehmigung ZUX Ordınatıiıon verweıgert
worden. „Und der Verfasser we1l elbst. spricht.  47 Das annn ich MIr
denken Allerdiıngs iırrıtiert U mich., dass der Hınwelis auf eine verweıgerte
Ordınatıiıon ıntach ohne Belege dus den entsprechenden Kırchenleitungsakten
0.4., d u denen 111a dıe näheren Umstände und Begründungen hätte erfahren
können., ın den Raum gestellt WIrd.

Hıer Ware ZU Verständniıs e1ine sachlıche Darstellung der Entwıicklung
nötıg SCWESCLI, zumal dus olchen Vorgängen eine Haltung spricht, dıe schon
meıne (r1eneration nıcht mehr aktıv erinnert. urund wırd ın Oberursel nıcht

A A.a.Q. 158
249 Rothfuchs, Diıe Erfüllungszıtate des Matthäus-Evangelıums, Stuttgart 1969
AF A.a.Q. 188  „ Fußnote 236
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nicht Gegenstand historischer Forschung. Davon abgesehen erscheint es mir 
theologisch problematisch, die „Lebenssituation der eigenen Zeit“ quasi als 
eine sekundäre Norm neben die Heilige Schrift zu stellen. Selbstverständ-
lich geschieht das Hören auf die Schrift immer in einer bestimmten Zeit. Die 
Empfänger der Botschaft und ihre Situation ändern sich, nicht aber der Sender 
und die Botschaft. Noch weniger spricht der Sender durch die Situation. Dass 
bedeutet nicht, dass das Hören auf Seiten der Empfänger immer gelingt und 
gelungen ist. Trotzdem bleibt die im Grundsatz des sola scriptura ausgespro-
chene Vor- und Überordnung des Wortes Gottes bestehen. Nebenbei bemerkt: 
Lutherische Theologen zur Zeit des Nationalsozialismus waren wie ihre Kol-
legen aus anderen Kirchen ganz erfolgreich darin, die „Lebenssituation der 
eigenen Zeit“ mit zu berücksichtigen – mit ganz und gar nicht segensreichem 
Ausgang.

Anstatt einzelner Reminiszenzen würde man bei einer historischen Darstel-
lung zur Frage des Schriftverständnisses doch erwarten, über die Geschichte 
in ihrem Ablauf geordnet informiert zu werden. Jedoch: „Die Diskussion über 
die Schriftfrage blieb dann weiterhin außerordentlich aktuell. Die Gesprächs
situation, dass eine Klärung der von vielen als entscheidend bewerteten Fra
ge nicht möglich war und keine einheitliche Meinung erreichbar war, führte 
dazu, dass in der Folgezeit wissenschaftliche Arbeiten zur biblischen Exegese 
fehlen. Und als in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg solche Untersuchungen 
vorgelegt wurden, blieb die Anklage, die Schriftlehre zu verletzen nicht aus.“45 
Das klingt wiederum nur negativ. Wenn von dem geringen Prozentsatz einer 
zahlenmäßig überschaubaren Theologengeneration der kleinen SELK, die eine 
Promotion anstreben, sich nun noch weniger für Exegese interessieren, ist das 
dann im historischen Sinne ein Beleg oder doch eher eine Zufälligkeit, deren 
Bedeutung man erst noch belegen müsste? Was war beispielsweise mit der Dis-
sertation von Prof. W. Rothfuchs, die 1966 vorgelegt wurde?46 

Aus den Fußnoten erfährt der Leser, Dr. Siegfried Schwertner wäre auf-
grund seiner Dissertation 1967 die Genehmigung zur Ordination verweigert 
worden. „Und der Verfasser weiß selbst, wovon er spricht.“47 Das kann ich mir 
denken. Allerdings irritiert es mich, dass der Hinweis auf eine verweigerte 
Ordination einfach ohne Belege aus den entsprechenden Kirchenleitungsakten 
o.ä., aus denen man die näheren Umstände und Begründungen hätte erfahren 
können, in den Raum gestellt wird. 

Hier wäre zum Verständnis eine sachliche Darstellung der Entwicklung 
nötig gewesen, zumal aus solchen Vorgängen eine Haltung spricht, die schon 
meine Generation nicht mehr aktiv erinnert. Wurde und wird in Oberursel nicht 

45 A.a.O. S. 188.
46 W. Rothfuchs, Die Erfüllungszitate des Matthäus-Evangeliums, Stuttgart 1969.
47 A.a.O. S. 188, Fußnote 236.
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se1t mındestens Jahren mıt unterschiedlicher Intensıtät hıstorisch-krıtische
Exegese betrieben, V Oll Hartmut Günther. der 965 Professor in Oberursel
wurde? Genugt CS dıe Gegenposıtion ıntach pauscha als „Verbalınspiration“
abzutun. als E1 mıt dem Stichwort schon es esagt”? Be1 der Wahrnehmung
dieser Fakten scheınt mındestens in emotıonaler Hınsıcht e1in Unterschıe VOIL-

zulıegen zwıschen Lesern, dıe diese Zeıiten och aktıv erinnern und solchen.
für dıe das Greschichte ist. Allerdiıngs scheınt U Ja auch Salık dass jede
(reneration V Oll Theologen LICU iıhre Fragen in ezug auf Exegese und Herme-
neutık tellt. und ich enke. 111a darf durchaus konstatıeren, dass der jetzıgen
(reneration der Studierenden ın Oberursel eine Gesprächssıtuation ermöglıcht
wırd, dıe Klärungen erlaubt. auch WLLE der theologısche achwuchs sıch SC
legentlıch nıcht ankbar für dıe akademısche Freiheıit erwelisen ollte. WI1Ee
U dıe altere (reneration vielleicht hätte

Diıe Fixierung der bısherigen Ergebnisse des (Gresprächsprozesses mıt dem
Papıer ZUT Bıblıschen Hermeneutık 2011 genugt Stolle jedenfalls nicht.“® Dass
U sıch £e1 nıcht 1LLUT eiınen Vorschlag der Theologıischen Kommıissıon
handelt. sondern das Papıer, WI1Ee U 1m Vorwort ausgewlesen VOoO  = 11 AlI-
gemeınen Pfarrkonvent der SELK (2009) und V Oll der 12 Kırchensynode der
SELK (2011) mıt breıter enrheir AdUHSCHOÖLILTN worden ist””, scheı1int nıchts

se1n, dem der Vertasser e1ne Bedeutung zumı1sst oder WdS für erwäh-
nenswer hält. Man annn sıch Ja verständliıcherwelise argern, WLLE dıe Kırche
nıcht oder nıcht weıt den e1igenen Posıtionen OIgT, e1ne grundsätzlıche
Solıdarıtä: SCAhuLde 111a den V Oll aiur verantwortlichen (iremıien erarbeıteten
und beschlossenen Posıtionen aber trotzdem. Dass sıch dıe rage ach der Her-
meneutık immer wıieder mıt kırchlichen Machtfragen verknüpft hat>®. sollte
einen doch e1gentlıch uUMMNSsSO mehr dazu bringen, sıch durchaus emokrta-
tische Spielregeln halten.

Geltung kırc  ıcher Ordnungen Aa eispiel cder Trauung
An dieser Stelle ist eshalb überhaupt V Oll dem Rang und der Bedeutung
den, dıe kırchliche Ordnungen als verbindlıiche Verabredungen und als SESEIZ-
tes ecen Dies ist e1ne bedeutende rage ın der Geschichte selbständi1-
SCI ev.-luth Kırchen. anı doch SdL1Z Anfang dıe Eıinsıcht Scheıbels, dass
e1ne lutherische Kırche entweder e1ne lutherische Verfassung, e1ne lutherische
Agende, lutherische Sakramentsteliern und lutherische kırchliche Handlungen
ach dem Bekenntnis hat oder keıne lutherische Kırche WdS zutretffend

4 A.a.QÖO 400
49 Lutherische Orijentierung 10  y Bıblısche Hermeneutik, Hannover 20172
5() A.a.QÖO 1853
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seit mindestens 50 Jahren mit unterschiedlicher Intensität historisch-kritische 
Exegese betrieben, z. B. von Hartmut Günther, der 1963 Professor in Oberursel 
wurde? Genügt es, die Gegenposition einfach pauschal als „Verbalinspiration“ 
abzutun, als sei mit dem Stichwort schon alles gesagt? Bei der Wahrnehmung 
dieser Fakten scheint mindestens in emotionaler Hinsicht ein Unterschied vor-
zuliegen zwischen Lesern, die diese Zeiten noch aktiv erinnern und solchen, 
für die das Geschichte ist. Allerdings scheint es ja auch so zu sein, dass jede 
Generation von Theologen neu ihre Fragen in Bezug auf Exegese und Herme-
neutik stellt, und ich denke, man darf durchaus konstatieren, dass der jetzigen 
Generation der Studierenden in Oberursel eine Gesprächssituation ermöglicht 
wird, die Klärungen erlaubt, auch wenn der theologische Nachwuchs sich ge-
legentlich nicht so dankbar für die akademische Freiheit erweisen sollte, wie 
es die ältere Generation vielleicht gerne hätte.

Die Fixierung der bisherigen Ergebnisse des Gesprächsprozesses mit dem 
Papier zur Biblischen Hermeneutik 2011 genügt Stolle jedenfalls nicht.48 Dass 
es sich dabei nicht nur um einen Vorschlag der Theologischen Kommission 
handelt, sondern das Papier, wie es im Vorwort ausgewiesen ist, vom 11. All-
gemeinen Pfarrkonvent der SELK (2009) und von der 12. Kirchensynode der 
SELK (2011) mit breiter Mehrheit angenommen worden ist49, scheint nichts 
zu sein, dem der Verfasser eine Bedeutung zumisst oder was er für erwäh-
nenswert hält. Man kann sich ja verständlicherweise ärgern, wenn die Kirche 
nicht oder nicht weit genug den eigenen Positionen folgt, eine grundsätzliche 
Solidarität schuldet man den von dafür verantwortlichen Gremien erarbeiteten 
und beschlossenen Positionen aber trotzdem. Dass sich die Frage nach der Her-
meneutik immer wieder mit kirchlichen Machtfragen verknüpft hat50, sollte  
einen doch eigentlich umso mehr dazu bringen, sich an – durchaus demokra-
tische – Spielregeln zu halten. 

Geltung kirchlicher Ordnungen am Beispiel der Trauung

An dieser Stelle ist deshalb überhaupt von dem Rang und der Bedeutung zu re-
den, die kirchliche Ordnungen als verbindliche Verabredungen und als gesetz-
tes Recht haben. Dies ist eine bedeutende Frage in der Geschichte selbständi-
ger ev.-luth. Kirchen. Stand doch ganz am Anfang die Einsicht Scheibels, dass 
eine lutherische Kirche entweder eine lutherische Verfassung, eine lutherische 
Agende, lutherische Sakramentsfeiern und lutherische kirchliche Handlungen 
nach dem Bekenntnis hat oder keine lutherische Kirche ist, was zutreffend 

48  A.a.O. S. 400.
49  Lutherische Orientierung 10, Biblische Hermeneutik, Hannover 2012 S. 4.
50  A.a.O. S. 183.
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als Ausgangsfrage beobachtet wird.>) Diıe Bedeutung und Geltung kırchlicher
Ordnungen Wdadl klären Sa trat laut Stolle dıe Kırchenordnung in Hessen
ben das Bekenntnis als e1igener Wert. * £e1 E1 der Streıt dıe Ordnung dem
Luthertum. dem U doch dıe Konzentration auf dıe Lehreinhe!I
sel. e1gentlıch TeM! Das habe weıteren Auseiınandersetzungen geführt53

Damlıt ist der ach der Schrittlehre zweıte „Knackpunkt“ in der eschıch-
te der SELK benannt. Es ist e1ne Stärke dieses Buches, dass U solche Liniıen
aufzeıgt. uch WCLLLL ich Stolle ın seilIner Bewertung der Dıgnität kırchlicher
Ordnungen nıcht zustiımme und darum e{t[was ausführlıcher dıe 1C der Be-
troftfenen zıtiere.

Es ist ın tolles Ausführungen beispielswe1se e1ne ogrobe Verzeichnung,
WCLLLL CL, auch och der SdHNZCH SELK e1ne recht merkwürdıge „Famıilıen-
relıg10N attestieren. behauptet”“*: ICzufällig Wr der Auslöser IM Land
Hannover ZUF Freikirchenbildung der Streit die HEUE Irauordnung IM (re-
olge der 1IVHENE. Neın., der Auslöser für dıe Freikırchenbildung in Hannover
WAadl nıcht dıe Eiınführung der 1v1ılehe und auch nıcht der Streıt e1ne ()rd-
nungsfrage, sondern dıe Tatsache. dass e1ine Landessynode in vorause1lendem
polıtıschen Gehorsam. oder WI1e ich U sehe. in dem Bemühen., dem echnung

tragen, WdS bereıts standesamtlıch verheımratete Paare möglıcherweıse be1
der kırchliıchen Irauung 1LLUIL CemMpNnden könnten. zeıtgemäl se1In wollte Und
dıe darum e1ne kırchliche Ordnung, nämlıch dıe der kırchliıchen JIrauung
anderte. dass S1e€ theologısc jedenfalls e{t[was anderes wurde., als S1e U vorher
WAÄdIl. Wer einmal dıe Beschwichtigungen selitens der andeskırchlichen Ver-
antwortlichen gegenüber Theodor Harms und sgeiInen Miıtstreıitern gelesen hat
und sıeht. WI1e geradezu unheimlıch S1e€ dem gleichen, WdS 111a CcCNe1DE oder
Kellner schon hat erzählen wollen. nämlıch dass das alles, sowochl dıe end-
mahlslıturgıe als auch dıe JIrauung doch 1LLUT Zeremonıien se1en, kırchliche ()rd-
HUNSCH, ıtteldinge, ohne Bedeutung., außere Rıten. der annn nıcht anders als
ebenso entschıeden dazu mıt eiInem klaren „Ne1in!“ antworten 1ne kleine
chrıft d u den Zeıten der Entstehung der Hannoverschen evangelısch-luther1-
schen Freikırche hat U schon SdL1Z klar benannt, WdS dıe AÄnderung der TauU-
ordnung etzten es WAdl, nämlıch Unıi0on. Und we1l dieser /usammenhang
vielen nıcht bewusst E1 1eTr e{t[was daraus zıtilert: „LEs WAadl SdI nıcht dıe
Abendmahlstorme leın. WOTrIn S1e€ iıhre alsche TE zeıgten, sondern WI1e
S1e€ nıcht glauben und lehren wollten. da der Herr Jesus Chrıistus 1m rot und
Weıin gegenwärtig sel. glaubten S1e auch SONS nıcht se1InNe (Jegenwart, be1
der auTlfe und Absolution, oder18  Andrea Grünhagen  als Ausgangsfrage beobachtet wird.?”! Die Bedeutung und Geltung kirchlicher  Ordnungen war zu klären. So trat laut Stolle die Kirchenordnung in Hessen ne-  ben das Bekenntnis als eigener Wert.* Dabei sei der Streit um die Ordnung dem  Luthertum, dem es doch um die Konzentration auf die Lehreinheit gegangen  sei, eigentlich fremd. Das habe zu weiteren Auseinandersetzungen geführ  .5  Damit ist der nach der Schriftlehre zweite „Knackpunkt“ in der Geschich-  te der SELK benannt. Es ist eine Stärke dieses Buches, dass es solche Linien  aufzeigt. Auch wenn ich Stolle in seiner Bewertung der Dignität kirchlicher  Ordnungen nicht zustimme und darum etwas ausführlicher die Sicht der Be-  troffenen zitiere.  Es ist in Stolles Ausführungen beispielsweise eine grobe Verzeichnung,  wenn er, auch noch um der ganzen SELK eine recht merkwürdige „Familien-  religion“ zu attestieren, behauptet**: „‚ Nicht zufällig war der Auslöser im Land  Hannover zur Freikirchenbildung der Streit um die neue Trauordnung im Ge-  folge der Zivilehe.“ Nein, der Auslöser für die Freikirchenbildung in Hannover  war nicht die Einführung der Zivilehe und auch nicht der Streit um eine Ord-  nungsfrage, sondern die Tatsache, dass eine Landessynode in vorauseilendem  politischen Gehorsam, oder wie ich es sehe, in dem Bemühen, dem Rechnung  zu tragen, was bereits standesamtlich verheiratete Paare möglicherweise bei  der kirchlichen Trauung nun empfinden könnten, zeitgemäß sein wollte. Und  die darum eine kirchliche Ordnung, nämlich die der kirchlichen Trauung so  änderte, dass sie theologisch jedenfalls etwas anderes wurde, als sie es vorher  war. Wer einmal die Beschwichtigungen seitens der landeskirchlichen Ver-  antwortlichen gegenüber Theodor Harms und seinen Mitstreitern gelesen hat  und sieht, wie geradezu unheimlich sie dem gleichen, was man Scheibel oder  Kellner schon hat erzählen wollen, nämlich dass das alles, sowohl die Abend-  mahlsliturgie als auch die Trauung doch nur Zeremonien seien, kirchliche Ord-  nungen, Mitteldinge, ohne Bedeutung, äußere Riten, der kann nicht anders als  ebenso entschieden dazu mit einem klaren „Nein!“ zu antworten. Eine kleine  Schrift aus den Zeiten der Entstehung der Hannoverschen evangelisch-lutheri-  schen Freikirche hat es schon ganz klar benannt, was die Änderung der Trau-  ordnung letzten Endes war, nämlich Union. Und weil dieser Zusammenhang  vielen nicht bewusst ist, sei hier etwas daraus zitiert: „Es war gar nicht die  Abendmahlsformel allein, worin sie ihre falsche Lehre zeigten, sondern wie  sie nicht glauben und lehren wollten, daß der Herr Jesus Christus im Brot und  Wein gegenwärtig sei, so glaubten sie auch sonst nicht an seine Gegenwart, bei  der Taufe und Absolution, oder ... bei der Trauung im Namen des dreieinigen  Gottes. Alle diese Formeln sind ihnen nichtssagende Ceremonien, und darum  51 A.a.O.5S. 17.  52 A.a.O. S.137.  53 A.a.O.S. 138.  54 A.a.O. S. 389.be1 der JIrauung 1m Namen des dreiein1gen
(1ottes. 1Tle diese Formeln sınd iıhnen nıchtssagende Ceremonien, und darum
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als Ausgangsfrage beobachtet wird.51 Die Bedeutung und Geltung kirchlicher 
Ordnungen war zu klären. So trat laut Stolle die Kirchenordnung in Hessen ne-
ben das Bekenntnis als eigener Wert.52 Dabei sei der Streit um die Ordnung dem 
Luthertum, dem es doch um die Konzentration auf die Lehreinheit gegangen 
sei, eigentlich fremd. Das habe zu weiteren Auseinandersetzungen geführt.53 

Damit ist der nach der Schriftlehre zweite „Knackpunkt“ in der Geschich-
te der SELK benannt. Es ist eine Stärke dieses Buches, dass es solche Linien 
aufzeigt. Auch wenn ich Stolle in seiner Bewertung der Dignität kirchlicher 
Ordnungen nicht zustimme und darum etwas ausführlicher die Sicht der Be-
troffenen zitiere.

Es ist in Stolles Ausführungen beispielsweise eine grobe Verzeichnung, 
wenn er, auch noch um der ganzen SELK eine recht merkwürdige „Familien-
religion“ zu attestieren, behauptet54: „Nicht zufällig war der Auslöser im Land 
Hannover zur Freikirchenbildung der Streit um die neue Trauordnung im Ge
folge der Zivilehe.“ Nein, der Auslöser für die Freikirchenbildung in Hannover 
war nicht die Einführung der Zivilehe und auch nicht der Streit um eine Ord-
nungsfrage, sondern die Tatsache, dass eine Landessynode in vorauseilendem 
politischen Gehorsam, oder wie ich es sehe, in dem Bemühen, dem Rechnung 
zu tragen, was bereits standesamtlich verheiratete Paare möglicherweise bei 
der kirchlichen Trauung nun empfinden könnten, zeitgemäß sein wollte. Und 
die darum eine kirchliche Ordnung, nämlich die der kirchlichen Trauung so 
änderte, dass sie theologisch jedenfalls etwas anderes wurde, als sie es vorher 
war. Wer einmal die Beschwichtigungen seitens der landeskirchlichen Ver-
antwortlichen gegenüber Theodor Harms und seinen Mitstreitern gelesen hat 
und sieht, wie geradezu unheimlich sie dem gleichen, was man Scheibel oder 
Kellner schon hat erzählen wollen, nämlich dass das alles, sowohl die Abend-
mahlsliturgie als auch die Trauung doch nur Zeremonien seien, kirchliche Ord-
nungen, Mitteldinge, ohne Bedeutung, äußere Riten, der kann nicht anders als 
ebenso entschieden dazu mit einem klaren „Nein!“ zu antworten. Eine kleine 
Schrift aus den Zeiten der Entstehung der Hannoverschen evangelisch-lutheri-
schen Freikirche hat es schon ganz klar benannt, was die Änderung der Trau-
ordnung letzten Endes war, nämlich Union. Und weil dieser Zusammenhang 
vielen nicht bewusst ist, sei hier etwas daraus zitiert: „Es war gar nicht die 
Abendmahlsformel allein, worin sie ihre falsche Lehre zeigten, sondern wie 
sie nicht glauben und lehren wollten, daß der Herr Jesus Christus im Brot und 
Wein gegenwärtig sei, so glaubten sie auch sonst nicht an seine Gegenwart, bei 
der Taufe und Absolution, oder … bei der Trauung im Namen des dreieinigen 
Gottes. Alle diese Formeln sind ihnen nichtssagende Ceremonien, und darum 

51  A.a.O. S. 17.
52  A.a.O. S.137.
53  A.a.O. S. 138.
54  A.a.O. S. 389.



VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

machen S1e€ daraus zweıdeutige Scheintormeln DiIie Unıion hat nıemals und N1T-
gend e1ne bestimmte Ansıcht und Lehrmeinung aufgestellt, WI1e dıe Katholıken
und Reformierten, sondern das ist ıhr Wesen, da S1e ımmer doppelsinnıg und
zweıdeut1ig sıch den Scheıin o1Dt, als Ware S1e€ lutherısch. und 1E doch 1LLUT

Schein ohne Wahrheıt. Täuschung STa JeEWISSeET klarer Worte “ Es E1 1eTr
geschıichtlich dıe SUS. „Unterlüßer Erklärung“ erınnert, dıe ze1gt, U

SIng „Dıie CUC ITrauordnung verstölßt das zweıte Ist S1e€ 1LLUL e1ne
Zeremonte., dıe (1ott nıcht geboten hat. WI1e das Landeskonsistormum sagt, soll
111a £e1 nıcht dıe Worte gebrauchen ‘Im Namen des dreiein1gen (1ottes.Vom schwierigen Verhältnis zu den Vätern der Kirche  19  machen sie daraus zweideutige Scheinformeln. Die Union hat niemals und nir-  gend eine bestimmte Ansicht und Lehrmeinung aufgestellt, wie die Katholiken  und Reformierten, sondern das ist ihr Wesen, daß sie immer doppelsinnig und  zweideutig ist, sich den Schein gibt, als wäre sie lutherisch, und giebt doch nur  Schein ohne Wahrheit, Täuschung statt gewisser klarer Worte.“® Es sei hier  geschichtlich an die sog. „Unterlüßer Erklärung“ erinnert, die zeigt, worum es  ging: „Die neue Trauordnung verstößt gegen das zweite Gebot. Ist sie nur eine  Zeremonie, die Gott nicht geboten hat, wie das Landeskonsistorium sagt, so soll  man dabei nicht die Worte gebrauchen ‘Im Namen des dreieinigen Gottes.’ ...  Die neue Trauung verstößt auch gegen das achte Gebot, denn sie führt die Leute  in den Irrtum, daß sie wesentlich dasselbe sei, wie die alte Trauung, während  sie in Wahrheit gar keine Trauung ist, d.h. eine Handlung, durch welche die Ehe  geschlossen wird, was sie auch nach dem Kirchengesetz vom 6. Juni 1876 gar  nicht sein soll. Wird gefragt: Gibt es ein von Gott gegebenes Recht der Ehe-  schließung? so antworten wir: Die kirchliche Eheschließung ist eine Ordnung,  welche die Kirche richtig aus dem Worte Gottes von der Ehe abgeleitet hat. Der  Herr hat ihr selbst die Wege gezeigt, indem er Matth. 19,6 auf die grundlegende  Schriftstelle 1. Mose 2 ‘Er brachte sie zu ihm’ und ‘sie werden sein ein Fleisch’  verweist und daraus den Rechtssatz für das christliche Leben zieht: ‘Was Gott  zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.’ Desgleichen St. Pau-  lus Ephes. 5. Auf diesem Wege ist die christliche Kirche fortgeschritten und hat  mit ihrem Eherecht, auch ihr Eheschliessungsrecht entwickelt. Dieses umfaßt  nicht bloß sachliche Bestimmungen, sondern auch die Form der Eheschließung,  in welcher ihre Lehre von der Ehe zum richtigen und vollen Ausdruck kommt.  Selbstverständlich sind nicht alle einzelnen Formen, welche die Kirche fort-  schreibt, göttlichen Rechts, sondern nur die, welche sie aus dem Worte Gottes  begründen kann. Das übrige sind Zeremonien, die um der Ordnung gehalten  werden. Zu diesen gehört jedoch nicht das, was ausdrücklich im Namen Got-  tes geschieht, dadurch das Wort ‘Er brachte sie zu ihm’ zur vollen Darstellung  kommt. Er tut es durch sein Wort, und die Verwaltung seines Wortes hat er der  Kirche befohlen.‘“®  Bei Stolle lese ich dagegen: „In der Debatte im Kreis der selbstständigen  Lutheraner stand ein kopulatives Verständnis der Kirchlichen Trauung eine  Ablehnung desselben gegenüber. Die Schrift konnte in dieser Frage keine  direkte Antwort geben, da sich in der Bibel überhaupt keine Weisungen zur  Eheschließung finden...“.” Die Bibel sage quasi ohnehin überhaupt nichts über  55  v. Hodenberg, Wer ist der Irrlehrer, Pastor Harms in Hermannsburg oder sein Superinten-  dent?, Hannover 1878.  56 Zitiert nach K/än/Da Silva, Quellen zur Geschichte selbständiger ev.-luth. Kirchen S. 374f,  Göttingen 2010.  57 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 415.Diıe CUC Irauung verstölt auch das achte ebot. denn S1e€ dıe Leute
in den Irrtum, dal3 S1e€ wesentlıch asselbe sel. WI1e dıe alte JIrauung, während
S1e€ in ahrhen SdI keiıne JIrauung 1st, e1ne andlung, Urc welche dıe Ehe
geSCHIOSSCNHN wırd, WdS S1e auch ach dem Kırchengesetz VOoO  = Jun1 S76 Sdi
nıcht se1In soll Wırd gefragt: 1bt U e1n V Oll (1ott gegebenes ecC der Ehe-
schlıeßung? antworten WIT Diıe kırchliche Eheschlıeßung ist e1ne Ordnung,
welche dıe Kırche richtig dus dem Worte (1ottes VOIlL der Ehe abgeleıtet hat. Der
Herr hat ıhr selbst dıe Wege geze1gt, indem 19,6 auf dıe orundlegende
Schrittstelle Mose br rachte S1e€ ıhm und S1e werden se1In e1in Fleisc
verweıst und daraus den Rechtssatz für das chrıistliıche en zieht ‘Was (1ott
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nıcht sche1iden.’ Desgleichen St. Pau-
lus phes Aufdıiesem Wege ist dıe CANN1S  ıche Kırche fortgeschrıtten und hat
mıt iıhrem STEC. auch ıhr Eheschlıessungsrecht entwıckelt. Dieses umtalit
nıcht blol3 sachlıche Bestimmungen, sondern auch dıe Form der Eheschlıeßung,
in welcher iıhre TEe V Oll der Ehe ZU richtigen und vollen us:  TUC kommt.
Selbstverständlich sınd nıcht alle eiInzelnen Formen., welche dıe Kırche tort-
schreıbt. göttlıchen Rechts., sondern 1LLUL dıe, welche S1e d u dem Worte (1ottes
begründen ann. Das übrıge sınd Zeremonien, dıe der Ordnung gehalten
werden. /7u diesen gehört jedoch nıcht das. WdS ausdrücklıch 1m Namen (10t-
tes geschieht, adurch das Wort br rachte S1e€ ıhm ZUX vollen Darstellung
kommt. Er tut U Urc se1In Wort, und dıe Verwaltung sSeINESs Wortes hat der
Kırche befohlen “

Be1 Stolle lese ich dagegen „ In der Dehbhatte IM Kreis der selbstständigen
Lutheraner stand ein kopulatives Verständnis der Kirchlichen Irauung INE
Ablehnung Aesselhben gegenüber. DIie Schrift konnte IN dieser Frage keine
direkte Antwort geben, da sich IN der überhaupt keine Weisungen ZUF

Eheschließung finden... f(‚57 DiIie SdSC quası hnehın überhaupt nıchts über

5 Hodenberg, Wer 1st der Irrlehrer, Pastor Harms 1n Hermannsburg der Se1n Superıinten-
dent”?, Hannover 1578

SO /Zitiert ach KiIan/Da HEVEL. Quellen (reschichte selbständıger ev -Iuth Kırchen 37471,
Göttingen 2010
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machen sie daraus zweideutige Scheinformeln. Die Union hat niemals und nir-
gend eine bestimmte Ansicht und Lehrmeinung aufgestellt, wie die Katholiken 
und Reformierten, sondern das ist ihr Wesen, daß sie immer doppelsinnig und 
zweideutig ist, sich den Schein gibt, als wäre sie lutherisch, und giebt doch nur 
Schein ohne Wahrheit, Täuschung statt gewisser klarer Worte.“55 Es sei hier 
geschichtlich an die sog. „Unterlüßer Erklärung“ erinnert, die zeigt, worum es 
ging: „Die neue Trauordnung verstößt gegen das zweite Gebot. Ist sie nur eine 
Zeremonie, die Gott nicht geboten hat, wie das Landeskonsistorium sagt, so soll 
man dabei nicht die Worte gebrauchen ‛Im Namen des dreieinigen Gottes.’ … 
Die neue Trauung verstößt auch gegen das achte Gebot, denn sie führt die Leute 
in den Irrtum, daß sie wesentlich dasselbe sei, wie die alte Trauung, während 
sie in Wahrheit gar keine Trauung ist, d.h. eine Handlung, durch welche die Ehe 
geschlossen wird, was sie auch nach dem Kirchengesetz vom 6. Juni 1876 gar 
nicht sein soll. Wird gefragt: Gibt es ein von Gott gegebenes Recht der Ehe-
schließung? so antworten wir: Die kirchliche Eheschließung ist eine Ordnung, 
welche die Kirche richtig aus dem Worte Gottes von der Ehe abgeleitet hat. Der 
Herr hat ihr selbst die Wege gezeigt, indem er Matth. 19,6 auf die grundlegende 
Schriftstelle 1. Mose 2 ‛Er brachte sie zu ihm’ und ‛sie werden sein ein Fleisch’ 
verweist und daraus den Rechtssatz für das christliche Leben zieht: ‛Was Gott 
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.’ Desgleichen St. Pau-
lus Ephes. 5. Auf diesem Wege ist die christliche Kirche fortgeschritten und hat 
mit ihrem Eherecht, auch ihr Eheschliessungsrecht entwickelt. Dieses umfaßt 
nicht bloß sachliche Bestimmungen, sondern auch die Form der Eheschließung, 
in welcher ihre Lehre von der Ehe zum richtigen und vollen Ausdruck kommt. 
Selbstverständlich sind nicht alle einzelnen Formen, welche die Kirche fort-
schreibt, göttlichen Rechts, sondern nur die, welche sie aus dem Worte Gottes 
begründen kann. Das übrige sind Zeremonien, die um der Ordnung gehalten 
werden. Zu diesen gehört jedoch nicht das, was ausdrücklich im Namen Got-
tes geschieht, dadurch das Wort ‛Er brachte sie zu ihm’ zur vollen Darstellung 
kommt. Er tut es durch sein Wort, und die Verwaltung seines Wortes hat er der 
Kirche befohlen.“56 

Bei Stolle lese ich dagegen: „In der Debatte im Kreis der selbstständigen 
Lutheraner stand ein kopulatives Verständnis der Kirchlichen Trauung eine 
Ablehnung desselben gegenüber. Die Schrift konnte in dieser Frage keine 
direkte Antwort geben, da sich in der Bibel überhaupt keine Weisungen zur 
Eheschließung finden…“.57 Die Bibel sage quasi ohnehin überhaupt nichts über 

55 v. Hodenberg, Wer ist der Irrlehrer, Pastor Harms in Hermannsburg oder sein Superinten-
dent?, Hannover 1878.

56 Zitiert nach Klän/Da Silva, Quellen zur Geschichte selbständiger ev.-luth. Kirchen S. 374f, 
Göttingen 2010.

57 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 415. 
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Eheschlıeßung, Ehe und Famılıe. da dıe egriffe auch SdI nıcht vorkämen. °
Oftensıichtlic WwWUussten zumındest Theodor Harms und se1INe Mıtstreıter, dass
S1e€ U doch tut.

Mır 111 U doch eher scheıinen. als habe 111a sıch nıcht innerhalb der
selbständıgen Lutheraner gestrıtten. Dıe Agende der ev . -Iuth. Kırche ın Preus-
C111 sieht jedenfalls dıe kopulatıve Trautormel VOL. „Weıl ıhr denn einander
ZUX Ehe egehret und Olches 1eTr öffentlich bekennet, euch auch darauf dıe
and (und Rınge) gegeben habt. preche ich als e1n berutener Diıener der
Kırche euch helıch 1m Namen des Vaters und des Sohnes und des
eılıgen Grelistes. Amen. Was (1ott zusammengefügt, das soll der Mensch nıcht
sche1iden.59

Und darum Sd SC ich Nıchts. WdS unter erufung auf dıe Einsetzung Urc
(Gott, mıt dem Hınwelis auf dıe Ordınationsvollmacht. mıt der Vollzugsformel
und 1m Namen des dreiein1gen (1ottes geschieht, ist jemals e1in Adıaphoron.
1C be1 der Irauung und nıcht be1 der Ordıinatıon.

Das Amıt der Kırche
FEın weıteres wiıchtiges Kernthema ın der Geschichte der SELK ist dıe

rage ach dem geistliıchen Amt., WLLE auch dıies ema e1gentlıch eın
zialgeschichtliches, sondern e1in emımnent theologısches ist. Darum werden dıe
Entwıicklungen und Ausemandersetzungen auch in inftormatıver Welse 1eTr
dargestellt. e1 wırd hıstorısch auch manches klarer. WI1e beispielswe1ise
be1 der Darstellung der hessischen Renitenz®“ Oftensıichtlic en dıe 43
hessischen Pastoren dıe rage ach dem Verhältnıs VOILL Amt und (1 meılınde
eindeutiger beantwortet, als WIT das heute tun. S1e en für sıch. salopp SC
sagt, dıe rage ach Henne und Fı ogeklärt: Das Amt VOILL (1ott eingesetzt,
zuerst da und das Amt da bıldet sıch dıe Kırche TE111C verdienen sıch
dıe Renitenten 1m Urteıl tolles das TadıkKal „dommiert, einseitig‘  cc61 da dıe
(tTemenInde ın selIner 1C Urc dıe Betonung des (bıschöflichen) Amtes e1ne
Abwertung rfahre Das Urte1l e1ner „geschıichtstheologıschen Doktrın G be-
kommen S1e für iıhre spezıelle Geschichtsauffassung nebenbe1l emerkt dann
auch och Doch a  €l hätte auch die (emeinde als geistliche irklich-
keit mehr Beachtung verdient gehabt gerade angesichts der Hochschätzung
der Konfirmation als (reistmitteilung uUnlfer Handauflegung, WIE SIEC gerade IN
dieser kirchlichen Tradition gegeben WUÜr. 63 1eder bın wahrschemlich nıcht

X Ebd.
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5( A.a.Q. 151
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Eheschließung, Ehe und Familie, da die Begriffe auch gar nicht vorkämen.58 
Offensichtlich wussten zumindest Theodor Harms und seine Mitstreiter, dass 
sie es doch tut. 

Mir will es doch eher so scheinen, als habe man sich nicht innerhalb der 
selbständigen Lutheraner gestritten. Die Agende der ev.-luth. Kirche in Preus-
sen sieht jedenfalls die kopulative Trauformel vor: „Weil ihr denn einander 
zur Ehe begehret und solches hier öffentlich bekennet, euch auch darauf die 
Hand (und Ringe) gegeben habt, so spreche ich als ein berufener Diener der 
Kirche euch ehelich zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
heiligen Geistes. Amen. Was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht 
scheiden.“59 

Und darum sage ich: Nichts, was unter Berufung auf die Einsetzung durch 
Gott, mit dem Hinweis auf die Ordinationsvollmacht, mit der Vollzugsformel 
und im Namen des dreieinigen Gottes geschieht, ist jemals ein Adiaphoron. 
Nicht bei der Trauung  und nicht bei der Ordination.

Das Amt der Kirche

Ein weiteres wichtiges Kernthema in der Geschichte der SELK ist die 
Frage nach dem geistlichen Amt, wenn auch dies Thema eigentlich kein so-
zialgeschichtliches, sondern ein eminent theologisches ist. Darum werden die 
Entwicklungen und Auseinandersetzungen auch in informativer Weise hier 
dargestellt. Dabei wird historisch auch manches klarer, wie beispielsweise 
bei der Darstellung der hessischen Renitenz60. Offensichtlich haben die 43 
hessischen Pastoren die Frage nach dem Verhältnis von Amt und Gemeinde 
eindeutiger beantwortet, als wir das heute tun. Sie haben für sich, salopp ge-
sagt, die Frage nach Henne und Ei geklärt: Das Amt ist, von Gott eingesetzt, 
zuerst da und wo das Amt ist, da bildet sich die Kirche. Freilich verdienen sich 
die Renitenten im Urteil Stolles das Prädikat „dominiert, einseitig“61, da die 
Gemeinde in seiner Sicht durch die Betonung des (bischöflichen) Amtes eine 
Abwertung erfahre. Das Urteil einer „geschichtstheologischen Doktrin“62 be-
kommen sie für ihre spezielle Geschichtsauffassung nebenbei bemerkt dann 
auch noch. Doch: „Dabei hätte auch die Gemeinde als geistliche Wirklich
keit mehr Beachtung verdient gehabt – gerade angesichts der Hochschätzung 
der Konfirmation als Geistmitteilung unter Handauflegung, wie sie gerade in 
dieser kirchlichen Tradition gegeben war.“63 Wieder bin wahrscheinlich nicht 

58 Ebd.
59 Agende für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen, Teil 2, S.25, Cottbus 1886.
60 A.a.O. S. 151.
61 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S.155.
62 A.a.O. S. 157.
63 A.a.O. S. 155f.



VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

1LLUL ich e{t{was ratlos angesıchts olcher Satze Ist U nıcht anders her-
gewesen? Das Paradoxon. dass dıe kongregationalıstische Verfassung der

Miıssourisynode e1ner Konzentration der acC be1 den Amtsträgern SC
hat. ist hınreichend beschrieben worden.®* UlLLS nıcht gerade dıe

Beschäftigung mıt den hessischen Vorgängerkırchen, dass be1 Hochschätzung
des ge1istliıchen Amtes dıe ur der (1 meılınde gerade nıcht uUurz kommt?

August Vılmars Wort „Wır anderen en eın Mandat, weder ZUT „SY'
ode  «C (es 1ist, als W CLLLL jedes Mal der Teutel be1 MIır vorüberflöge, WLLE ich
das Wort ore oder schre1be) wählen och da ordnen _“65 pricht den
Synodalen Ja nıcht den Ge1istbesıtz ab. sondern bestreıtet dıe geistliıch/theo-
logısche Rechtmäßigkeıt des organgs überhaupt. Stolle sagt „Eine Synode,
die IM Namen des dreieinigen (rsottes uUnlfer zusammenkommt, ihrer
christlichen Verantwortung nachzukommen, kann kaum als Teufelswer. UPO-
strophiert werden.‘“ Stimmt, U geht blol3 darum., dass ach Vılmars Auf-
fassung dıe Synode diese CANrN1S  ıche Verantwortung überhaupt nıcht hat. Wer
e1ne synodale Kırchenverfassung zweıtelhaft ndet, wırd sıch nıcht Urc den
Hınwels beruhıigen lassen, 111a habe aber VOr den Beschlussfassungen gebetet.
FEın sıch alsches Unternehmen wırd adurch nıcht richtiger, SONS könnte
Ja e1in Einbrecher sıch auch darautf berufen, habe aber VOLr dem AINDTUC SC
betet. Im Übrigen Wdadl August Vılmar nıcht der Eıinzıge, der se1lNer eıt
dachte. Lau1s Harms Wdadl z B der gleichen Meinung,®’ Interessant allerdıngs,
dass August Vılmar und LouI1s Harms ohl geistige V ater ULLSCICTI Kırche sınd.
allerdıngs zeıt ıhres Lebens ın der Landeskırche heben Ihre Auffassungen
sınd ohl doch oher e1in Speziılkum der Theologıe 1m 19 Jahrhundert als alleın
der kontessionellen Lutheraner.

Diıe heutige Verfassung der SELK hletet 1LLULL e1ne „Mıschform“ d u S yM'ı-
odalen., konsıistor1alen und episkopalen Verfassungselementen. Ob 111a HIULL,
WI1Ee tolle. dıe episkopalen Elemente blehnt. 1m Gefolge VOILL YVYılmar und
Harms den synodalen krıtisch gegenübersteht oder. WI1Ee ich U {uUe, den sanft-
ten Hırtenstab der hessischen Superintendenten mehr 1e als den preußıischen
Korporalstoc des Oberkırchenkollegiums, uLLS en bleibt U nıcht erspart,
auch mıt den uLLS unlıiıebsamen Teıilen der kırchlichen Verfassung en und

Chrıstoph Barnbrock, Auswanderung Un A kKkkulturatıon eıspie. der Lutherıiıschen
Kırche-MıssaoaurIı Synode 1n aNnrbDuc des ereins fr Freikırchenforschung 200  „ 421

G5
Munster 2000 Ort ıuch eıtere Lıteraturangaben dem Phanomen.
Stolle, Lutherıische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 156

alı Ebd.
G / „Wır verwerfen ınd welsen mıt Ahbscheu zurück alle Geltung der Sti1immenmehrheıt 1n Jau-

benssachen. In (ılaubenssachen oılt alleın (10ttes Wort Un das Bekenntnis ULISCICT Kırche
Und WE unter 1000 St1mmen UU eınen esSCAHIL faßten (10ttes Wort ınd das He-
kenntnıs der Kırche, wurde cd1eser ESCHIU| null ınd nıchtie se1n, Un WE sSıch olchem
Beschlusse uügte, wuürde Se1n (Tew1ssen brandmarken. Wıe keıne Regierung c1e (Jew1sSsen
bınden annn 1n Glaubenssachen, keıne Synode mıt Sti1immenmehrheıt.“ Hermannsburger
Miıssionsblatt 1863 S31

  Vom schwierigen Verhältnis zu den Vätern der Kirche 21

nur ich etwas ratlos angesichts solcher Sätze. Ist es nicht genau anders her-
um gewesen? Das Paradoxon, dass die kongregationalistische Verfassung der  
Missourisynode zu einer Konzentration der Macht bei den Amtsträgern ge-
führt hat, ist hinreichend beschrieben worden.64 Lehrt uns nicht gerade die 
Beschäftigung mit den hessischen Vorgängerkirchen, dass bei Hochschätzung 
des geistlichen Amtes die Würde der Gemeinde gerade nicht zu kurz kommt? 

August Vilmars Wort: „Wir anderen haben kein Mandat, weder zur „Sy-
node“ (es ist, als wenn jedes Mal der Teufel bei mir vorüberflöge, wenn ich 
das Wort höre oder schreibe) zu wählen noch da zu ordnen …“65 spricht den 
Synodalen ja nicht den Geistbesitz ab, sondern bestreitet die geistlich/theo-
logische Rechtmäßigkeit des Vorgangs überhaupt. Stolle sagt: „Eine Synode, 
die im Namen des dreieinigen Gottes unter Gebet zusammenkommt, um ihrer 
christlichen Verantwortung nachzukommen, kann kaum als Teufelswerk apo
strophiert werden.“66 Stimmt, es geht bloß darum, dass nach Vilmars Auf-
fassung die Synode diese christliche Verantwortung überhaupt nicht hat. Wer 
eine synodale Kirchenverfassung zweifelhaft findet, wird sich nicht durch den 
Hinweis beruhigen lassen, man habe aber vor den Beschlussfassungen gebetet. 
Ein an sich falsches Unternehmen wird dadurch nicht richtiger, sonst könnte 
ja ein Einbrecher sich auch darauf berufen, er habe aber vor dem Einbruch ge-
betet. Im Übrigen war August Vilmar nicht der Einzige, der zu seiner Zeit so 
dachte, Louis Harms war z.B. der gleichen Meinung.67 Interessant allerdings, 
dass August Vilmar und Louis Harms wohl geistige Väter unserer Kirche sind, 
allerdings zeit ihres Lebens in der Landeskirche blieben. Ihre Auffassungen 
sind wohl doch eher ein Spezifikum der Theologie im 19. Jahrhundert als allein 
der konfessionellen Lutheraner.

Die heutige Verfassung der SELK bietet nun eine „Mischform“ aus syn-
odalen, konsistorialen und episkopalen Verfassungselementen. Ob man nun, 
wie Stolle, die episkopalen Elemente ablehnt, im Gefolge von Vilmar und 
Harms den synodalen kritisch gegenübersteht oder, wie ich es tue, den sanf-
ten Hirtenstab der hessischen Superintendenten mehr liebt als den preußischen 
Korporalstock des Oberkirchenkollegiums, uns allen bleibt es nicht erspart, 
auch mit den uns unliebsamen Teilen der kirchlichen Verfassung zu leben und 

64 Z.B. Christoph Barnbrock, Auswanderung und Akkulturation am Beispiel der Lutherischen 
Kirche-Missouri Synode. in Jahrbuch des Vereins für Freikirchenforschung 200, S. 421, 
Münster 2000. Dort auch weitere Literaturangaben zu dem Phänomen.

65 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel…. S. 156.
66 Ebd.
67 „Wir verwerfen und weisen mit Abscheu zurück alle Geltung der Stimmenmehrheit in Glau-

benssachen. In Glaubenssachen gilt allein Gottes Wort und das Bekenntnis unserer Kirche. 
Und wenn unter 1000 Stimmen 999 einen Beschluß faßten gegen Gottes Wort und das Be-
kenntnis der Kirche, so würde dieser Beschluß null und nichtig sein, und wer sich solchem 
Beschlusse fügte, würde sein Gewissen brandmarken. Wie keine Regierung die Gewissen 
binden kann in Glaubenssachen, so keine Synode mit Stimmenmehrheit.“ Hermannsburger 
Missionsblatt 1863 S. 83f.
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DOSItLV umgehen mMuUusSsSen.

Weıter rtährt der Leser theologısc ZU geistlichen Amt Jjeimenr ware
hier berücksichtigen SCWEHCH, Aass Adas Amt der Kirche als SUFHZCF gegeben
ıST (CA 5) s ö Der ext V Oll lautet: „Solchen glauben erlangen hat
(1ott das predigt amıt eingesatzt, Evangelıum und Sacramenta geben. adurch
als urc Miıttel der heılıg ge1ist wırckt und dıe hertzen TOS und glauben <1bt,

und WLLE wıll. innn denen. das Evangelıum hören. welches leret. das
WIT urc Chrıistus verdienst e1n onedigen (1ott aben., WIT solchs gleuben.
Und werden verdammet dıe Wıdderteuffter und andere. leren, das WIT ()IL1LCE

das leiıbliche Wort des Evangelıu den eılıgen Greist Urc e1gene bereıtung und
werck verdienen.-

Am Ende wırd der Leser dann in einem Rundumschlag elehrt. dass U

keiıne bıblıschen Weıisungen gäbe, dıe sıch auf den konkreten Vorgang der
Amtsübertragung beziehen®, Chrıistus nıcht dıe Übertragbarkeit des Amtes

bestimmte Personen geregelt habe., weshalb dıe Grundordnung der SELK“
in Art /,2 lre. für dıe Eınsetzung in Amter neutestamentlıch iındende
orgaben ehlten. da Ja der Apostolat eine einmalıge Angelegenheıt SCWESCH
SC1  /1 weshalb dıe Veröffentlichung „Das Amt der Kırche“ VOILL 99 / irre und
e1ne Dıfferenzierung zwıschen Amtern und Dıensten vVo neutestamentlichen
Befund her W1  Urlıc sel. weshalb das Papıer „Amt, Ämter, Diıenste in der
SELK“ irre’* mal Sd117z unbeschadet der Tatsache. dass diese Papıere nıcht
1LLUT V Oll Pfarrkonventen, sondern auch V Oll geistbegabten Synoden verab-
oschliedet worden SINd. Miıt selInen Aussagen markıert der Verfasser selbst den
Dissens zwıschen der ın den genannten Papıeren erarbeıteten und argeleg-
ten Lehrposıtion selIner Kırche und se1INeT e1igenen Auffassung, dıe sowochl dıe
Grundordnung diesem un als auch VOoO  = höchsten Giremium der SELK
(Kırchensynode) verabschıiedete Papıere für häretisch Tklärt.

Frauenordination und der Umgang miıt Frauen n der Kırche
Der Hınwelis aufArt /,2 der Grundordnung der SELK „Dieses Amt annn 1LLUT

annern übertragen werden 1LLULL zıielgerade aufdıe Klımax des Buches
Es geht Frauenordıinatıon. Dieses ema ist allerdıngs verknüpft mıt dem
ema „Frau  «6 insgesamt, WdS 111a als Frau 1m 21 Jahrhundert ohl mıt gutem
ec e{ waAas merkwürdıgen dartf. Ich vermute, dass U 1eTr wıieder dıe 1C
des Zeıtzeugen der erlebht hat, WI1e in den /er Jahren des 20 Jahrhunderts.

G5 Stolle, L utherische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel S_ 156
99 Dhe Bekenntnisschrıiften der Evangelısch-Lutherischen Kırche Göttingen 2014

100
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positiv umgehen zu müssen.
Weiter erfährt der Leser theologisch zum geistlichen Amt: „Vielmehr wäre 

hier zu berücksichtigen gewesen, dass das Amt der Kirche als ganzer gegeben 
ist (CA 5)“ 68. Der Text von CA 5 lautet: „Solchen glauben zu erlangen hat 
Gott das predigt amt eingesatzt, Evangelium und Sacramenta geben, dadurch 
als durch Mittel der heilig geist wirckt und die hertzen tröst und glauben gibt, 
wo und wenn er will, inn denen, so das Evangelium hören, welches leret, das 
wir durch Christus verdienst ein gnedigen Gott haben, so wir solchs gleuben. 
Und werden verdammet die Widderteuffer und andere, so leren, das wir one 
das leibliche Wort des Evangelii den heiligen Geist durch eigene bereitung und 
werck verdienen.“69 

Am Ende wird der Leser dann in einem Rundumschlag belehrt, dass es 
1. keine biblischen Weisungen gäbe, die sich auf den konkreten Vorgang der 
Amtsübertragung beziehen70, 2. Christus nicht die Übertragbarkeit des Amtes 
an bestimmte Personen geregelt habe, weshalb die Grundordnung der SELK“ 
in Art. 7,2 irre, 3. für die Einsetzung in Ämter neutestamentlich bindende 
Vorgaben fehlten, da ja der Apostolat eine einmalige Angelegenheit gewesen 
sei71, weshalb die Veröffentlichung „Das Amt der Kirche“ von 1997 irre und 
eine Differenzierung zwischen Ämtern und Diensten vom neutestamentlichen 
Befund her willkürlich sei, weshalb das Papier „Amt, Ämter, Dienste in der 
SELK“ irre72 – mal ganz unbeschadet der Tatsache, dass diese Papiere nicht 
nur von Pfarrkonventen, sondern auch von geistbegabten Synoden verab-
schiedet worden sind. Mit seinen Aussagen markiert der Verfasser selbst den 
Dissens zwischen der in den genannten Papieren erarbeiteten und dargeleg-
ten Lehrposition seiner Kirche und seiner eigenen Auffassung, die sowohl die 
Grundordnung an diesem Punkt als auch vom höchsten Gremium der SELK 
(Kirchensynode) verabschiedete Papiere für häretisch erklärt.

Frauenordination und der Umgang mit Frauen in der Kirche

Der Hinweis auf Art 7,2 der Grundordnung der SELK: „Dieses Amt kann nur 
Männern übertragen werden“, führt nun zielgerade auf die Klimax des Buches. 
Es geht um Frauenordination. Dieses Thema ist allerdings verknüpft mit dem 
Thema „Frau“ insgesamt, was man als Frau im 21. Jahrhundert wohl mit gutem 
Recht etwas merkwürdig finden darf. Ich vermute, dass es hier wieder die Sicht 
des Zeitzeugen ist, der erlebt hat, wie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, 

68 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S.156.
69 Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche (BSELK), Göttingen 2014, S. 

100.
70 A.a.O. S. 405.
71 A.a.O. S. 407.
72 A.a.O. S. 408.
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aufgruns der zeıtbedingten Verunsicherungen ehben erst dann, zunächst DaL-
über das Stimmrecht VOILL Frauen in der Geme1mmndeversammlung und dıe

Frauenordıinatıion verhandelt wurde (z.B der Kommissionsbericht: Der Dıenst
der Frau in der (rTemeı1nde und sıch ın dıe Debatte och Sd117z andere The-
IMI miıschten: bürgerliıche Gleichberechtigung V Oll Frauen, dıe erst mıt dem
Grundgesetz 1m Westen und mıt der Verfassung der DDR 1m ()sten Deutsch-
anı festgeschrieben worden WAdl, ber- und Unterordnung in der Ehe. denn
dıe Entwıicklung mehr Gleichberechtigung tand iıhren Nıederschlag 965
mıt dem Famılıengesetzbuc der DDR und dem Ehe- und Famı-
henrecht 9’76 in der BR.  S Dazu kam dıe Verbreıtung verlasslıc wırkender
Verhütungsmiuittel, WdS z B dıe Landeskırchen., dıe hıs dato Frauenordination
eingeführt hatten EWOg, dıe SUs Zölhıbatsklausel für Pfarreriınnen tallen
lassen, das Anste1gen der Scheidungsrate, dıe wıederum erst Urc dıe wIırt-
Sscha  1C E1genständigkeıt VOILL Frauen möglıch wurde us  S Diese Sıtuation
des gesellschaftlıchen MDBrucCHAS und Umbruch e1 immer auch Verunsı-
cherung 1I1US5S 111a ach 1m Hınterkopf haben, verstehen.
das ema Ehe/Famıltie/Sexualethik sıch 1m vorlıegenden Buch merkwür-
dıg mıt dem ema Frauenordination verknüpft. Denn Frauenordination ist
e1gentlıch keiıne gesellschaftspolıtische rage, auch keiıne wırtschaftliıche und
schon SdI keıne moralısche letzteres Ware e1ne Beleidigung gegenüber jeder
Pfarrerın ın den Landeskırchen

Jedenfalls ist der Umgang mıt Frauen auf jeden Fall e1in sozi1algeschicht-
lıches ema Was WITKI1IC verwundert, ist dıe Beobachtung, dass auch 1eTr
keıne Dıfferenzierung hınsıchtliıch der Trägerschichten der Vorgängerkırchen
erfolgt. 1ne solche hätte auch ın der rage der hermeneutischen (irundent-
scheidungen in der Schrıiftlehre schon eInN1geES für dıe Darstellung ausgeftra-
SCLL, auf jeden Fall aber für dıe weıblıche Perspektive der Greschichte Hätte
111a nıcht erst einmal wahrnehmen mMussen, dass der bıldungsmäßıge Kontext
beispielswe1ise der „Altlutheraner“, dıe 1m bürgerliıch-universıtären Mılıeu der

Breslau iıhren Anfang nahmen und nıcht unerheblıich V Oll adlıgen Kreisen
unterst—iutz wurden, e{t{was anderes ist als der Hıntergrund des oher £e1NDUT-
gerliıch-kaufmännischen Mılıeus der sächsıschen Freikırche und des Aauerl1-
chen 1m Könıigreich Hannover”? Und ebenso ist U mıt den Lebensumständen
der Frauen in den Vorgängerkırchen. Ich hätte ertahren. WI1Ee der chrıtt
in dıe treiıkırchliche Ex1istenz für e1ne Adlıge in Pommern oder e1ne Magd ın
Schlesien aussah. Was hat eine Kaufmannsfrau ın Hessen erlebht und WdS e1ne
Pächtersfrau in der Heıde?

Sa wırkt das (janze oher holzschnittartıg. Nachdem schon der „altluther1-
schen Kırche“ beschemi1gt wırd. S1e€ hätte dıe patrıarchalıschen Famılienver-
hältnısse ZUT Stabıiıliısierung genutzt””, wırd dem Leser das ema unter un

f A .a.Q. 204
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aufgrund der zeitbedingten Verunsicherungen eben erst dann, zunächst par-
allel über das Stimmrecht von Frauen in der Gemeindeversammlung und die 
Frauenordination verhandelt wurde (z.B. der Kommissionsbericht: Der Dienst 
der Frau in der Gemeinde 1975) und sich in die Debatte noch ganz andere The-
men mischten: bürgerliche Gleichberechtigung von Frauen, die erst mit dem 
Grundgesetz im Westen und mit der Verfassung der DDR im Osten Deutsch-
lands festgeschrieben worden war, Über- und Unterordnung in der Ehe, denn 
die Entwicklung zu mehr Gleichberechtigung fand ihren Niederschlag 1965 
mit dem neuen Familiengesetzbuch der DDR und dem neuen Ehe- und Fami-
lienrecht 1976 in der BRD. Dazu kam die Verbreitung verlässlich wirkender 
Verhütungsmittel, was z.B. die Landeskirchen, die bis dato Frauenordination 
eingeführt hatten bewog, die sog. Zölibatsklausel für Pfarrerinnen fallen zu 
lassen, das Ansteigen der Scheidungsrate, die wiederum erst durch die wirt-
schaftliche Eigenständigkeit von Frauen möglich wurde usw. Diese Situation 
des gesellschaftlichen Umbruchs – und Umbruch heißt immer auch Verunsi-
cherung – muss man m. E. nach im Hinterkopf haben, um zu verstehen, warum 
das Thema Ehe/Familie/Sexualethik sich im vorliegenden Buch so merkwür-
dig mit dem Thema Frauenordination verknüpft. Denn Frauenordination ist 
eigentlich keine gesellschaftspolitische Frage, auch keine wirtschaftliche und 
schon gar keine moralische – letzteres wäre eine Beleidigung gegenüber jeder 
Pfarrerin in den Landeskirchen.

Jedenfalls ist der Umgang mit Frauen auf jeden Fall ein sozialgeschicht-
liches Thema. Was wirklich verwundert, ist die Beobachtung, dass auch hier 
keine Differenzierung hinsichtlich der Trägerschichten der Vorgängerkirchen 
erfolgt. Eine solche hätte auch in der Frage der hermeneutischen Grundent-
scheidungen in der Schriftlehre schon einiges für die Darstellung ausgetra-
gen, auf jeden Fall aber für die weibliche Perspektive der Geschichte. Hätte 
man nicht erst einmal wahrnehmen müssen, dass der bildungsmäßige Kontext 
beispielsweise der „Altlutheraner“, die im bürgerlich-universitären Milieu der 
Stadt Breslau ihren Anfang nahmen und nicht unerheblich von adligen Kreisen 
unterstützt wurden, etwas anderes ist als der Hintergrund des eher kleinbür-
gerlich-kaufmännischen Milieus der sächsischen Freikirche und des bäuerli-
chen im Königreich Hannover? Und ebenso ist es mit den Lebensumständen 
der Frauen in den Vorgängerkirchen. Ich hätte gerne erfahren, wie der Schritt 
in die freikirchliche Existenz für eine Adlige in Pommern oder eine Magd in 
Schlesien aussah. Was hat eine Kaufmannsfrau in Hessen erlebt und was eine 
Pächtersfrau in der Heide? 

So wirkt das Ganze eher holzschnittartig. Nachdem schon der „altlutheri-
schen Kirche“ bescheinigt wird, sie hätte die patriarchalischen Familienver-
hältnisse zur Stabilisierung genutzt73, wird dem Leser das Thema unter Punkt 

73 A.a.O. S. 204.
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.3  . schon einmal präsentiert 1eT geht U dıe bıblıschen Grundlagen
bezıiehungswelse das Nıcht-Vorhandenseıin derselben). dann auf 334 das
nächste Papıer der e1 .„Lutherische Orientierung“ „Lutherisches Ehe- und
Trauverständnıs“ ablehnend zıt1eren und ebenso das Hırtenwort „Ehe und
Famılıe als gute en (1ottes entdecken/ da S1e sıch ZW dl bemühten., I1OLad-

ıschen TUC abzubauen. aber versaumten, dıe gesellschaftlıche Realıtät mıt
iıhrer Eventisierung, Mobilıtät und schwındendem Interesse verpflichtenden
Bındungen wahrzunehmen. Ich enke. sowochl das Hırtenwort als auch das Pa-
pier der e0 Kommıissıon en e1ın Problem mıt der Wahrnehmung dieser
und anderer Phänomene. Nur ist 111a Ja nıcht verpflichtet, em zuzustiımmen.
WdS 111a wahrnımmt, W CLLLL 111a Gegebenheıiten ehben nıcht als sekundäre
Norm betrachten ll

Besonders in diesem Kapıtel des vorlıegenden Buches waren statıstische
Untersuchungen durchaus sSınnvoll als eleg SCWESCLH. Sa bleibt U e1ne rein
sub] ekt1ive Beobachtung.

Diıe Famılıe wırd in Kapıtel .2  D ogrundsätzlıch problematisıert. S1e E1
dıe ungenannt vorausgeseltzte röße., dıe hınter der SELK stehe. dıe sıch Ja
e1gentlıch 1LLUL Urc ın iıhren Famılıen geborene Kınder verJünge und tortsetze
und darum e1gentlıch Urc das usammenbrechen VOILL tamılıären Strukturen
ZU Untergang verurteılt sel. WLLE S1e nıcht ndlıch den Eınzelnen wahrnäh-
IIC und anspreche. Möglıcherweise Wdadl dıies ın der Vergangenheıt einmal
FEın 1C in dıe kırchliche Statıistik V Oll 2017° weıst 263 Kındertaufen 287
Erwachsenentauten und 268 Eıntrıtten dl  7 Diıe gemachte Behauptung ist also
ZU gegenwärtigen Zeıtpunkt nıcht zutreftftend

Im Übrigen eıisten CANr15  ıche Eltern nıcht 1LLUT „Zubringerdienste  << 76 für dıe
Geme1unde., sondern S1e tun, WdS iıhnen als V ater und Mutter getaufter Kınder
ach iıhrem Amt und anı zukommt. Das ist auch e1n ucC Wert und Ur
der (rTemeı1nde.

Besonders ärgerlıch ist beım ema Famılıe der Hınwels auf e1ne Ab-
ehnung kontessionsverschliedener Ehen d u dem Jahr s /0) (!) in Korbach
1C HUTL, dass U sıch e1 eiınen etit erzählten., aber nıcht repräsentatı-
Vl Eıinzeltall handelt. und U vielleicht hıltreich SCWESCH ware., dıe heutigen
aßgaben 1m Umgang mıt kontessionsverbindenden Ehen darzustellen (z.B
in der Lebensordnung der U auch e1ne seelsorglıche Welse des
Umgangs mıt der ematı Der ZUX eıt virulente Konflıkt ın der Oöm.-kath.
Kırche hınsıchtliıch der gemeInsamen Teilnahme hl Abendmahl ist jeden-

e1n Hınwels darauf. dass dıe /ugehörigkeıt unterschiedlichen Kırchen
V Oll Eheleuten selbst als e1in geistliches Problem wahrgenommen werden ann.

A.a.Q. Fulßnote 183 334
f Statıstiık ür das Jahr 2017 Hg Kırchenleiutung der SELK, Hannover 2018
/ Stolle, L utherische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 30()
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8.3.8. schon einmal präsentiert (hier geht es um die biblischen Grundlagen 
beziehungsweise das Nicht-Vorhandensein derselben), um dann auf S. 334 das 
nächste Papier der Reihe „Lutherische Orientierung“ „Lutherisches Ehe- und 
Trauverständnis“ ablehnend zu zitieren und ebenso das Hirtenwort „Ehe und 
Familie als gute Gaben Gottes entdecken“74, da sie sich zwar bemühten, mora-
lischen Druck abzubauen, aber versäumten, die gesellschaftliche Realität mit 
ihrer Eventisierung, Mobilität und schwindendem Interesse an verpflichtenden 
Bindungen wahrzunehmen. Ich denke, sowohl das Hirtenwort als auch das Pa-
pier der Theol. Kommission haben kein Problem mit der Wahrnehmung dieser 
und anderer Phänomene. Nur ist man ja nicht verpflichtet, allem zuzustimmen, 
was man wahrnimmt, wenn man Gegebenheiten eben nicht als sekundäre 
Norm betrachten will. 

Besonders in diesem Kapitel des vorliegenden Buches wären statistische 
Untersuchungen durchaus sinnvoll als Beleg gewesen. So bleibt es eine rein 
subjektive Beobachtung.

Die Familie wird in Kapitel 8.2.2. grundsätzlich problematisiert. Sie sei 
die ungenannt vorausgesetzte Größe, die hinter der SELK stehe, die sich ja 
eigentlich nur durch in ihren Familien geborene Kinder verjünge und fortsetze 
und darum eigentlich durch das Zusammenbrechen von familiären Strukturen 
zum Untergang verurteilt sei, wenn sie nicht endlich den Einzelnen wahrnäh-
me und anspreche. Möglicherweise war dies in der Vergangenheit einmal so. 
Ein Blick in die kirchliche Statistik von 201775 weist 263 Kindertaufen zu 287 
Erwachsenentaufen und 268 Eintritten aus. Die gemachte Behauptung ist also 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zutreffend.

Im Übrigen leisten christliche Eltern nicht nur „Zubringerdienste“76 für die 
Gemeinde, sondern sie tun, was ihnen als Väter und Mütter getaufter Kinder 
nach ihrem Amt und Stand zukommt. Das ist auch ein Stück Wert und Würde 
der Gemeinde.

Besonders ärgerlich ist beim Thema Familie der Hinweis auf eine Ab-
lehnung konfessionsverschiedener Ehen aus dem Jahr 1870 (!) in Korbach. 
Nicht nur, dass es sich dabei um einen nett erzählten, aber nicht repräsentati-
ven Einzelfall handelt, und es vielleicht hilfreich gewesen wäre, die heutigen 
Maßgaben im Umgang mit konfessionsverbindenden Ehen darzustellen (z.B. 
in der Lebensordnung der SELK), es fehlt auch eine seelsorgliche Weise des 
Umgangs mit der Thematik. Der zur Zeit virulente Konflikt in der röm.-kath. 
Kirche hinsichtlich der gemeinsamen Teilnahme am hl. Abendmahl ist jeden-
falls ein Hinweis darauf, dass die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Kirchen 
von Eheleuten selbst als ein geistliches Problem wahrgenommen werden kann. 

74 A.a.O. Fußnote 183 S. 334.
75 Statistik für das Jahr 2017. Hg.: Kirchenleitung der SELK, Hannover 2018.
76 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 390.
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Man würde diese erns nehmen. WLLE 111a das nıcht kleinredet Der Hınweıs.
dass das Famılıenprinzıp in Dannung ZUX persönlıchen Kırchenzugehörı1g-
eıt estehen konnte‘‘, WI1Ee beispielsweıise das nırgends SCANT1  1C vereinbarte
Vertahren 1m bäuerlichen Kontext Nıedersachsens ze1gt, WI1Ee oben gEeSagT,
zutreftend Allerdiıngs hätte 111a dazu erwähnen können, dass U sıch 1eTr
nıcht einseltige kırchliche Bosheıt andelte. sondern dass U sıch in e1in
Gewohnheıltsrecht einordnete, das der einheıiratenden Person auf den oIien
in nahezu em wen1ger Rechte und wen1ger Selbstbestimmung einräumte.
Dieses sıch unwiıchtige e1spie ze1gt, dass e1ne mentalıtätsgeschichtliche
Betrachtungsweı1se immer auch wahrnımmt, dass kırchliche Verkündigung
und Praxıs nıcht 1LLUT Mentalıtäten chafftt, sondern auch vornmındet.

Miıt dem ema Ehe und Famılıe verbındet sıch. allerdıngs 1U  — in der Wel-
des Gedankensprungs, der kırchliche Umgang mıt sexualethıschen Fragen,

der leiıder auch dem Verdıikt der alschen Praxıs veria Denn bedauerlicher-
WEe1IsSe habe 111a schon in der Grundordnung dıe „Liebe“ nıcht als dıe Kırche
gestaltende Ta benannt”®. WI1Ee U Luther als für alle Stände als verbindend
und verbıindalıc Tklärt habe. sondern alle sexualethıschen Ausarbeıtungen he-
Ben diesen wichtigen un verm1ssen. Das gılt dann sowochl für dıe „Hand-
reichung Sexualıtät“ als auch für dıe kırchliche Lebensordnung „Mıt Chrıstus
«‘ „Eine für die Kirche grundlegende Prägekraft wird der1€. offenDar
nicht zugeschrieben, obwohl sich Aoch nach Paulus christliches en gestal-
fel, indem der Glaube UNC. die€ fatig wird (Gal.5,6).“>”

Als Jjemand, der ın den Kommıissionen beıden Papıeren mıtgearbeıtet
hat, annn ich E dass WIT annahmen., in e1ner Veröffentlichung ZUT SeXU-
alıtät habe U Sexualıtät gehen Man hätte U sıch sexualethısch sehr
leicht machen können mıt dem Verwels auf „dıe Liebe“, sıch den konkreten
Fragen nıcht hätte tellen mMussen. uberdem konnten WIT nıcht übersehen.,
dass U sexualethısche Grenzüberschreıitungen mıt und ohne 1e g1bt

In dem /usammenhang kommt auch das ema OTIIenNtlıche Kırchenzucht
ZUT Sprache Dazu e1 CS le1ider wıeder ohne statıstische Belege, dıe Aus-
künfte geben über dıe rage, Wl betrotffen WAdl, WI1e viele Menschen etroffe-

dus welchen (ıründen S1e davon betroffen wurden: „Die kirchliche
Jurisdiktionsgewalt wurde praktisch altein IN Ehefragen und hei HNeNelichen
Gebhurten geubt; IN Adiesen Problemzusammenhängen wurden Maßnahmen IM
Rahmen der Kirchenzucht ergriffen, ((jemeindeglieder VOrNn Abendmahl U  C-
schlossen und AUN der (emeinde ausgestoßen. Die Führungsrolle des Mannes
IN der Kirche wurde spater IN der SELK auch noch Aadurch zementiert, Aass
Frauen AUN dem „einen Amt“ der Kirche ausgeschlossen wurden (GFO ’2)80 “
ff A .a.Q. 380
IS A .a.Q. 331
vr A .a.Q. 333
X ( A .a.Q. 3O()
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Man würde diese ernst nehmen, wenn man das nicht kleinredet. Der Hinweis, 
dass das Familienprinzip in Spannung zur persönlichen Kirchenzugehörig-
keit stehen konnte77, wie beispielsweise das nirgends schriftlich vereinbarte 
Verfahren im bäuerlichen Kontext Niedersachsens zeigt, ist, wie oben gesagt, 
zutreffend. Allerdings hätte man dazu erwähnen können, dass es sich hier 
nicht um einseitige kirchliche Bosheit handelte, sondern dass es sich in ein 
Gewohnheitsrecht einordnete, das der einheiratenden Person auf den Höfen 
in nahezu allem weniger Rechte und weniger Selbstbestimmung einräumte. 
Dieses an sich unwichtige Beispiel zeigt, dass eine mentalitätsgeschichtliche 
Betrachtungsweise immer auch wahrnimmt, dass kirchliche Verkündigung 
und Praxis nicht nur Mentalitäten schafft, sondern auch vorfindet. 

Mit dem Thema Ehe und Familie verbindet sich, allerdings nun in der Wei-
se des Gedankensprungs, der kirchliche Umgang mit sexualethischen Fragen, 
der leider auch dem Verdikt der falschen Praxis verfällt. Denn bedauerlicher-
weise habe man schon in der Grundordnung die „Liebe“ nicht als die Kirche 
gestaltende Kraft benannt78, wie es Luther als für alle Stände als verbindend 
und verbindlich erklärt habe, sondern alle sexualethischen Ausarbeitungen lie-
ßen diesen wichtigen Punkt vermissen. Das gilt dann sowohl für die „Hand-
reichung Sexualität“ als auch für die kirchliche Lebensordnung „Mit Christus 
leben.“ „Eine für die Kirche grundlegende Prägekraft wird der Liebe offenbar 
nicht zugeschrieben, obwohl sich doch nach Paulus christliches Leben gestal
tet, indem der Glaube durch die Liebe tätig wird (Gal.5,6).“79

Als jemand, der in den Kommissionen zu beiden Papieren mitgearbeitet 
hat, kann ich sagen, dass wir annahmen, in einer Veröffentlichung zur Sexu-
alität habe es um Sexualität zu gehen. Man hätte es sich sexualethisch sehr 
leicht machen können mit dem Verweis auf „die Liebe“, um sich den konkreten 
Fragen nicht hätte stellen zu müssen. Außerdem konnten wir nicht übersehen, 
dass es sexualethische Grenzüberschreitungen mit und ohne Liebe gibt.

In dem Zusammenhang kommt auch das Thema öffentliche Kirchenzucht 
zur Sprache. Dazu heißt es, leider wieder ohne statistische Belege, die Aus-
künfte geben über die Frage, wer betroffen war, wie viele Menschen Betroffe-
ne waren, aus welchen Gründen sie davon betroffen wurden: „Die kirchliche 
Jurisdiktionsgewalt wurde praktisch allein in Ehefragen und bei unehelichen 
Geburten geübt; in diesen Problemzusammenhängen wurden Maßnahmen im 
Rahmen der Kirchenzucht ergriffen, Gemeindeglieder vom Abendmahl ausge
schlossen und aus der Gemeinde ausgestoßen. Die Führungsrolle des Mannes 
in der Kirche wurde später in der SELK auch noch dadurch zementiert, dass 
Frauen aus dem „einen Amt“ der Kirche ausgeschlossen wurden (GO 7,2)80“. 

77 A.a.O. S. 389.
78 A.a.O. S. 331.
79 A.a.O. S. 333.
80 A.a.O. S. 390.
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Hıer dem Vertasser selbst auf, dass Nalıle Argumentatıon anachronıstisch
(später!) 1st, och dazu stellt S1e e1ne mehr als unlautere Verknüpfung unter-
schiedlicher Themen dar. Vor allem, welche Schlussfolgerung soll der Leser
1LLULL ziehen? Vıelleicht. dass 111a als Wıedergutmachung für erlıttene DıskriI1-
minıerung dıe Frauenordinatıion einführen musste‘”? Miıt olchen Argumentatı-
OLLCILL Tklärt 111a Frauen Optern, dıe U SdI nıcht sınd und se1In wollen und
instrumentalısıert d1e] en1igen, dıe WITKI1C pfer

uch be1 der rage der Kırchenzucht unterble1i der 1C über den Teller-
rand. Es hätte doch dargestellt werden können, inwıewelt dıe Entwıicklungen
in verschliedenen Landeskırchen £e1 paralle oder gerade nıcht paralle VCI-

lautfen SInd. Nur annn 111a doch ertassen. WdS das Spezılische für dıe e1igene
Kırche ist.

Diıe Darstellung der ematı Frauenordination ist ausgesprochen ten-
denz1Öös. Was soll 111a mıt der vordergründı1g nebenbel getanen Bemerkung
anfangen: „‚ Nach dem Scheitern der Widerstände die Annahme der Leu-
enberger Konkordie UNC die Landeskirchen und die Frauenordination
IN iIhnen verlor die Zusammenarbeit miat iIhnen CuUuhCc Bedeutung. och ıST
als hlieihende Wirkung dieser Zusammenarbeit der atz IN der Grundordnung
der SELK anzusehen, ass Adas kirchliche Amft HUr Mannern übertragen WE -

den kann. (GFO Art 7,2)“81. Wenn 111a überzeugt dass das dıe hıstorısch
wahrheıtsgemäße Darstellung sollte 111a sıch dann nıcht bemühen., diese in
den Raum gestellte ese urc Quellen elegen? Und das könnten gerade
in e1ner mentalıtätsgeschichtlichen Herangehensweı1se auch Hınwelise ın TIe-
ten oder andere Quellen SeIN. Zunächst einmal Ware doch außerdem prüfen,
ob dıe vorhandene Aktenlage Hınwelise auf dıe SCENANNIE Motıvatıon Trlaubt.
uch unerwähnt lassen, dass U ausdrücklichen ıderspruch diese
ese VOILL Zeıtzeugen des organgs o1bt, entspricht nıcht wıissenschaftlıchen
Standards (reradezu frappierend ist dıe Tatsache. dass alle Beschlüsse VOIlL

Allgemeınen Pfarrkonventen und Kırchensynoden ach Bochum Y'/5 ın dem
Buch lgnorliert werden. (Janz egal, WdS 111a V Oll diesem Prozess 1m Eınzelnen
halten INAS, in e1ner kırchengeschichtlichen Darstellung hätte okumentıiert
werden mMussen.

Es auf und verwundert angesıchts der redundanten Erwähnung des
Themas Frauenordination®“. dass dıe vorlıegende Darstellung nıcht den Ver-
such unternımmt., den weıibliıchen Beıtrag ZUT Geschichte der Vorgängerkır-
chen explızıt ın Erinnerung ruten. ertorschen. darzustellen und damıt
sıchtbar machen.

DE der Vertasser OIIenNDar keıne ınıgung in seiInem Sinne in der rage der

A.a.ÖO 305 Un och eiınmal wıederhaoalt 344
X A.a.Q. 305 30()/ 4A17
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Hier fällt dem Verfasser selbst auf, dass seine Argumentation anachronistisch 
(später!) ist, noch dazu stellt sie eine mehr als unlautere Verknüpfung unter-
schiedlicher Themen dar. Vor allem, welche Schlussfolgerung soll der Leser 
nun ziehen? Vielleicht, dass man als Wiedergutmachung für erlittene Diskri-
minierung die Frauenordination einführen müsste? Mit solchen Argumentati-
onen erklärt man Frauen zu Opfern, die es gar nicht sind und sein wollen und 
instrumentalisiert diejenigen, die wirklich Opfer waren.

Auch bei der Frage der Kirchenzucht unterbleibt der Blick über den Teller-
rand. Es hätte doch dargestellt werden können, inwieweit die Entwicklungen 
in verschiedenen Landeskirchen dabei parallel oder gerade nicht parallel ver-
laufen sind. Nur so kann man doch erfassen, was das Spezifische für die eigene 
Kirche ist.

Die Darstellung der Thematik Frauenordination ist ausgesprochen ten-
denziös. Was soll man mit der vordergründig nebenbei getanen Bemerkung 
anfangen: „Nach dem Scheitern der Widerstände gegen die Annahme der Leu
enberger Konkordie durch die Landeskirchen und gegen die Frauenordination 
in ihnen verlor die Zusammenarbeit mit ihnen deutlich an Bedeutung. Doch ist 
als bleibende Wirkung dieser Zusammenarbeit der Satz in der Grundordnung 
der SELK anzusehen, dass das kirchliche Amt nur Männern übertragen wer
den kann. (GO Art. 7,2)“81. Wenn man überzeugt ist, dass das die historisch 
wahrheitsgemäße Darstellung ist, sollte man sich dann nicht bemühen, diese in 
den Raum gestellte These durch Quellen zu belegen? Und das könnten gerade 
in einer mentalitätsgeschichtlichen Herangehensweise auch Hinweise in Brie-
fen oder andere Quellen sein. Zunächst einmal wäre doch außerdem zu prüfen, 
ob die vorhandene Aktenlage Hinweise auf die genannte Motivation erlaubt. 
Auch unerwähnt zu lassen, dass es ausdrücklichen Widerspruch gegen diese 
These von Zeitzeugen des Vorgangs gibt, entspricht nicht wissenschaftlichen 
Standards. Geradezu frappierend ist die Tatsache, dass alle Beschlüsse von 
Allgemeinen Pfarrkonventen und Kirchensynoden nach Bochum 1975 in dem 
Buch ignoriert werden. Ganz egal, was man von diesem Prozess im Einzelnen 
halten mag, in einer kirchengeschichtlichen Darstellung hätte er dokumentiert 
werden müssen.

Es fällt auf und verwundert angesichts der redundanten Erwähnung des 
Themas Frauenordination82, dass die vorliegende Darstellung nicht den Ver-
such unternimmt, den weiblichen Beitrag zur Geschichte der Vorgängerkir-
chen explizit in Erinnerung zu rufen, zu erforschen, darzustellen und damit 
sichtbar zu machen. 

Da der Verfasser offenbar keine Einigung in seinem Sinne in der Frage der 

81 A.a.O. S. 305 und noch einmal wiederholt S. 344.
82 A.a.O. S. 305 / S. 344f/ S. 390/ S. 417.
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Frauenordıinatıion mehr erwarten scheint®”, diese aber das NOC unerreıichte)
Ziel für ıhn darstellt. 11US5S ıhm es andere aupt- oder ehrenamtlıche EN-
gagemen! VOILL Frauen Urc über 200 TE Kırchengeschichte als unerheblich
ersche1inen. Diıe Eröffnung des Dienstes als Küsterinnen. Organıstinnen und
Lektorinnen ist eiınen Satz wert®“?, den der Kırchenvorsteherıin, Synodalın und
Kırchenrätin dreieimmha Zeilen®.

uch der Dıenst der Pastoralreferentin annn 1LLUT unter dem Vorzeıiıchen
„eingeschränkt“ gesehen werden.®® Dem wıderspreche ich Das „Dılemma ın
der Praxısea 7 erg1ıbt sıch in der Praxıs in ahrhern 1LLUT da, dem Berutfsbild
der Pastoralreferentin VOILL Z7WeIl Seıten e1ne JEWISSE „Une1gentlichkeıit“ unter-
stellt WIrd. Fuür dıe einen wırd U immer wen12 se1n, weıl 111a e1gentlıch Ja
Pfarreriınnenen möchte. Den anderen wırd U immer vıiel se1n, we1l 111a

e1gentlıch Pfarrer raucht und sıch Pastoralreferentinnen e1gentlıch nıcht le1s-
ten ann. Als Pastoralreferentin we1l ich dieser telle. ich preche
ber nıcht ın dıe Fehler vertallen, dıe ich bıslang krıitisiert habe Diıe ET-
fahrung e1InNnes faıren. oyalen und 1m besten Sinne geschwiısterlichen Umgangs
zwıschen Pfarrern und Pastoralreferentinnen überwıiegt für mıch be1 weıtem.

Abgesehen VOILL kırchlich geordneten Beruftfsteldern ware, VOIL em WLLE

111a über Kırche 1m gesellschaftlıchen andel reden möchte., V Oll e1ner 1el-
zahl herausragender weıblicher Persönlichkeiten reden SC WESCLL e1spiel-
haft hat das schon Rudalf Rachall in „E.dle Frauen“‘®$ für dıe Anfangszeıt der
Ev.-Iuth Kırche ın Preußen gefan. Raochall fungıert als Herausgeber, aber wl

lässt Frauen dıe Geschichte VOILL Frauen erzählen. Das Ware doch mal e1in VOTr-
bıld gewesen! Das Buch wırd auch erwähnt.®? Nur Dasschl Frauen WI1Ee dıe dort
erwähnten nıcht in den Duktus der Darstellung. Hätte 111a nıcht z B neben
Vılmars „SIre, geben S1e dıe Kırche freı!““ dıe Worte e1ner Frau WI1e der Ta
Eleonore VOIlL Henkell Donnersmark tellen können, dıe iıhrem Ön1g dHSC-
sıchts der Unıon dıe Vergeltung aliur 1m Jüngsten Gerıicht androhte??© Diıe
Geschichte der SELK ist auch dıe Greschichte V Oll mutıigen und starken Frauen.
Was hätte e1in Pastor Lasıus denn wırken können., W CLLLL e1ne Frau WI1Ee VOILL

X A .a.Q. 419
A .a.Q. 363

] A .a.Q. 4158
X A .a.Q. 345
x / Ebd.
XS Rocholfl. Fdlie Frauen, Elberfeld 1594
X Stolle, Lutherıische Kırche 1 gesellschaftlıchen andel 210
Y(] „ EW. Kel May en VO| aC ber Hah ınd (GJut, ber Tod ınd en Allerhöchs er

Untertanen, S1Ee 1st Kgl ajestät V(CHL dem Herrn er Herren anveriraut, ber ber e
(J1eWw1SsSsen enAllerhöchs LDieselben keıne aC. Un schwer wırd C F Kel ajestät
e1nst drücken, sSıch der Kleıinen, e den Herrn glauben nıcht erbarmt en. Wır en
nıcht ew12 ınd F Kel ajestät Stunde wırd kommen, ınd mıt 1hr SeWl1 ıuch Reue ber
den TUC. den Allerhöchs Dieselben ber WUI15 L utheraner anbefehlen Fdlie Frauen,
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Frauenordination mehr zu erwarten scheint83, diese aber das (noch unerreichte) 
Ziel für ihn darstellt, muss ihm alles andere haupt- oder ehrenamtliche En-
gagement von Frauen durch über 200 Jahre Kirchengeschichte als unerheblich 
erscheinen. Die Eröffnung des Dienstes als Küsterinnen, Organistinnen und 
Lektorinnen ist einen Satz wert84, den der Kirchenvorsteherin, Synodalin und 
Kirchenrätin genau dreieinhalb Zeilen85. 

Auch der Dienst der Pastoralreferentin kann nur unter dem Vorzeichen 
„eingeschränkt“ gesehen werden.86 Dem widerspreche ich. Das „Dilemma in 
der Praxis“87 ergibt sich in der Praxis in Wahrheit nur da, wo dem Berufsbild 
der Pastoralreferentin von zwei Seiten eine gewisse „Uneigentlichkeit“ unter-
stellt wird. Für die einen wird es immer zu wenig sein, weil man eigentlich ja 
Pfarrerinnen haben möchte. Den anderen wird es immer zu viel sein, weil man 
eigentlich Pfarrer braucht und sich Pastoralreferentinnen eigentlich nicht leis-
ten kann. Als Pastoralreferentin weiß ich an dieser Stelle, wovon ich spreche. 
Aber um nicht in die Fehler zu verfallen, die ich bislang kritisiert habe: Die Er-
fahrung eines fairen, loyalen und im besten Sinne geschwisterlichen Umgangs 
zwischen Pfarrern und Pastoralreferentinnen überwiegt für mich bei weitem.

Abgesehen von kirchlich geordneten Berufsfeldern wäre, vor allem wenn 
man über Kirche im gesellschaftlichen Wandel reden möchte, von einer Viel-
zahl herausragender weiblicher Persönlichkeiten zu reden gewesen. Beispiel-
haft hat das schon Rudolf Rocholl in „Edle Frauen“88 für die Anfangszeit der 
Ev.-luth. Kirche in Preußen getan. Rocholl fungiert als Herausgeber, aber er 
lässt Frauen die Geschichte von Frauen erzählen. Das wäre doch mal ein Vor-
bild gewesen! Das Buch wird auch erwähnt.89 Nur passen Frauen wie die dort 
erwähnten nicht in den Duktus der Darstellung. Hätte man nicht z.B. neben 
Vilmars „Sire, geben Sie die Kirche frei!“ die Worte einer Frau wie der Gräfin 
Eleonore von Henkell Donnersmark stellen können, die ihrem König ange-
sichts der Union die Vergeltung dafür im jüngsten Gericht androhte?90 Die 
Geschichte der SELK ist auch die Geschichte von mutigen und starken Frauen. 
Was hätte ein Pastor Lasius denn wirken können, wenn eine Frau wie E. von 

83 A.a.O. S. 419.
84 A.a.O. S. 363.
85 A.a.O. S. 418.
86 A.a.O. S. 345.
87 Ebd.
88 R. Rocholl, Edle Frauen, Elberfeld 1894.
89 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel S. 210.
90 „Ew. Kgl. Maj. haben volle Macht über Hab und Gut, über Tod und Leben Allerhöchst dero 

Untertanen, sie ist ew. Kgl Majestät von dem Herrn aller Herren anvertraut, aber über die 
Gewissen haben Allerhöchst Dieselben keine Macht, und schwer wird es Ew. Kgl. Majestät 
einst drücken, sich der Kleinen, die an den Herrn glauben nicht erbarmt zu haben. Wir leben 
nicht ewig und Ew. Kgl. Majestät Stunde wird kommen, und mit ihr gewiß auch Reue über 
den Druck, den Allerhöchst Dieselben über uns Lutheraner anbefehlen…“ Edle Frauen, S. 
44.



Andrea Grünhagen
Puttkamer ıhn nıcht immer wıieder beschützt hätte? Und verdanken nıcht
UL (1TemeIınden heute och Frauen WI1e der Ta Reventlow in Verden., dıe
übrıgens e1n Musterbeı1spıiel für m1issıionarısches und dıiıakonıisches Engagement
WAdl, immer och sehr viel? Und hätten nıcht auch dıe wen1ger exponıierten
Frauen U verdıient, gewürdıgt werden? ıch hätte das Schicksal der Frau-
.  ® dıe ın Hönıigern dıe preußıische Dragonade über sıch ergehen heßen und
dann dıe Einquartierung verpflegen mMussten, schon interessıiert. Wiıe g1ing U

ohl der ersten altlutherischen Kırchenvorsteherin 9672 ın der DIDR?
Kurzum: Das ist dıe e1gentlıche Fixierung auf das Amt., WLLE alles, WdS

nıcht „Amt“ 15 nıchts 7a
Be1 allem, WdS in der Geschichte. besonders der Lebzeıten des Vertas-

SCIS, negatıv konnaotıiert wırd. ist der Abschluss. den das Buch Ende des
Resumees ndet, auch verhalten DOSItIV: „Eine orößere Breitenwirkung wurde
nicht erzielt. Die SELK wurde aber für viele Menschen IN ihren (Jemeinden
LU VvVertfrautfen Lebensraum CeiInes fragfähigen christlichen Glaubens. “} Na-
türlıch, mehr lässt sıch nıcht E WLLE 111a davon überzeugt dass dıe
e1gene Kırche sıch den gesellschaftlıchen Wandlungen verschlossen oder 1LLUT

„notgedrungen‘ gefügt, und damıt sowochl eine Breitenwıirkung verspielt, als
auch nahezu in en Fragen aufgrun: V Oll ‚„dezidiert vertfrefifenen FEinzelmei-
nungen“ dıe alschen Entscheidungen getroffen habe.?

Wer sıch Intensıv mıt der Geschichte der eigenen Kırche auseinandersetzt
und tagtäglıch mıt iıhrer Realıtät konfrontiert wiırd, stellt sıch mehr als andere
auch iıhren Schwächen und Fehlern Fuür mıch selbst ziehe ich eshalb auch
e1n Resumee: Ich wünsche mIr, dass ich irgendwann 1m Rückblick mıt ebenso
vıiel Leidenschaft und Detailwıissen auf dıe Greschichte me1ner Kırche schauen
annn aber hoftentlıc ohne den inneren Zwiıespalt, der MIr 1m vorlıegenden
Buch oft egegnet ist.

Schlıeßenl ich, WI1e ich begonnen habe. mıt einem /Zıtat VOILL Hermann
Sasse; „Aber sınd denn. werden WIT heute VOIlL Theologen, dıe lutherıisch
se1In wollen, gefragt, dıe V ater der Freikırche 1m 19 Jahrhundert rechte Vä-
ter gewesen? en S1e€ uLLS WITKIIC das Evangelıum esagt”? War iıhre TE
WITKI1C luther1isc Und sınd dıe Kırchen. dıe dus iıhrer Arbeıt erwachsen sınd,
diese kleinen kümmerlıchen Kırchengebilde, dıe dazu och oft mıteinander in
Streıt agen, echte lutherische Kırche? Um mıt der etzten rage begınnen,
dıe Ja für dıe Welt, dıe immer ach dem Erfolge urteılt. dıe wichtigste eın
und kümmerlıch ist dıe echte Kırche Chrıstı se1lt den agen der Apostel immer
SC WESCLL Man dartf dıe Kırchenmathematıker ohl daran erinnern, dal3 Je-
sUS nıcht gesagt hat WOo Z7WeIl oder dreı Mıllıonen versammelt sınd ın meınem
Namen. Streıt und 7ank hat U doch ohl auch nıcht 1LLUT in den Freikırchen
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Puttkamer ihn nicht immer wieder beschützt hätte? Und verdanken nicht un-
sere Gemeinden heute noch Frauen wie der Gräfin Reventlow in Verden, die 
übrigens ein Musterbeispiel für missionarisches und diakonisches Engagement 
war, immer noch sehr viel? Und hätten nicht auch die weniger exponierten 
Frauen es verdient, gewürdigt zu werden? Mich hätte das Schicksal der Frau-
en, die in Hönigern die preußische Dragonade über sich ergehen ließen und 
dann die Einquartierung verpflegen mussten, schon interessiert. Wie ging es 
wohl der ersten altlutherischen Kirchenvorsteherin 1962 in der DDR? 

Kurzum: Das ist die eigentliche Fixierung auf das Amt, wenn alles, was 
nicht „Amt“ ist, nichts zählt.

Bei allem, was in der Geschichte, besonders der zu Lebzeiten des Verfas-
sers, negativ konnotiert wird, ist der Abschluss, den das Buch am Ende des 
Resümees findet, auch verhalten positiv: „Eine größere Breitenwirkung wurde 
nicht erzielt. Die SELK wurde aber für viele Menschen in ihren Gemeinden 
zum vertrauten Lebensraum eines tragfähigen christlichen Glaubens.“91 Na-
türlich, mehr lässt sich nicht sagen, wenn man davon überzeugt ist, dass die 
eigene Kirche sich den gesellschaftlichen Wandlungen verschlossen oder nur 
„notgedrungen“ gefügt, und damit sowohl eine Breitenwirkung verspielt, als 
auch nahezu in allen Fragen aufgrund von „dezidiert vertretenen Einzelmei
nungen“ die falschen Entscheidungen getroffen habe.92 

Wer sich intensiv mit der Geschichte der eigenen Kirche auseinandersetzt 
und tagtäglich mit ihrer Realität konfrontiert wird, stellt sich mehr als andere 
auch ihren Schwächen und Fehlern. Für mich selbst ziehe ich deshalb auch 
ein Resümee: Ich wünsche mir, dass ich irgendwann im Rückblick mit ebenso 
viel Leidenschaft und Detailwissen auf die Geschichte meiner Kirche schauen 
kann – aber hoffentlich ohne den inneren Zwiespalt, der mir im vorliegenden 
Buch so oft begegnet ist.

Schließen will ich, wie ich begonnen habe, mit einem Zitat von Hermann 
Sasse: „Aber sind denn, so werden wir heute von Theologen, die lutherisch 
sein wollen, gefragt, die Väter der Freikirche im 19. Jahrhundert rechte Vä-
ter gewesen? Haben sie uns wirklich das Evangelium gesagt? War ihre Lehre 
wirklich lutherisch? Und sind die Kirchen, die aus ihrer Arbeit erwachsen sind, 
diese kleinen kümmerlichen Kirchengebilde, die dazu noch oft miteinander in 
Streit lagen, echte lutherische Kirche? Um mit der letzten Frage zu beginnen, 
die ja für die Welt, die immer nach dem Erfolge urteilt, die wichtigste ist: klein 
und kümmerlich ist die echte Kirche Christi seit den Tagen der Apostel immer 
gewesen. Man darf die Kirchenmathematiker wohl daran erinnern, … , daß Je-
sus nicht gesagt hat: Wo zwei oder drei Millionen versammelt sind in meinem 
Namen… Streit und Zank hat es doch wohl auch nicht nur in den Freikirchen 

91 Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel, S. 429.
92 A.a.O. S. 425.



VOom schwierigen Vorhaltnis den Vatern der Kırche

gegeben, sondern überall, undıge Menschen ach der ahrhern suchten.
schon se1lt der Apostel agen Wenn WIT aber ernsthaft ach der Theologıe

Väter 1m Jahrhundert gefragt werden. dann können WIT nıchts anderes
antworten als dıes. dal3 WIT selbst iıhre Theologıe chrıft und Bekenntnis
prüfen. Taten WIT U nıcht., dann waren WIT keiıne Lutheraner mehr. Und WI1Ee
Athanasıus und Augustın nıcht auf hören ULLSCIC V ater se1n. weıl S1e neben
der ahrhern auch Irrtumer gelehrt aben., le1ıben dıe V ater des 19 Jahr-
hunderts ULLSCIC Väter, auch WLLE S1e 1eTr und da gemrrten Denn U ist Ja in
en Zeıiten der Kırchengeschichte >  ® dal3 dıe oroßen Wahrheıten der eılıgen
chrıft in muühevoller Arbeıt und in ernstem Rıngen gefunden werden mMuUssen,
insbesondere ach Zeıten des erTialls der KırcheVom schwierigen Verhältnis zu den Vätern der Kirche  29  gegeben, sondern überall, wo sündige Menschen nach der Wahrheit suchten,  schon seit der Apostel Tagen. Wenn wir aber ernsthaft nach der Theologie un-  serer Väter im 19. Jahrhundert gefragt werden, dann können wir nichts anderes  antworten als dies, daß wir selbst ihre Theologie an Schrift und Bekenntnis  prüfen. Täten wir es nicht, dann wären wir keine Lutheraner mehr. ... Und wie  Athanasius und Augustin nicht aufhören unsere Väter zu sein, weil sie neben  der Wahrheit auch Irrtümer gelehrt haben, so bleiben die Väter des 19. Jahr-  hunderts unsere Väter, auch wenn sie hier und da geirrt haben. Denn es ist Ja in  allen Zeiten der Kirchengeschichte so, daß die großen Wahrheiten der heiligen  Schrift in mühevoller Arbeit und in ernstem Ringen gefunden werden müssen,  insbesondere nach Zeiten des Verfalls der Kirche. ... Eins aber verlangen wir  von denen, die sich Lutheraner nennen. Wir fordern von ihnen, daß sie das  Bekenntnis unserer Kirche genauso ernst nehmen, wie es die Väter der Re-  formationszeit und die Väter des 19. Jahrhunderts genommen haben. Wo man  von ihm abweicht, da beweise man, daß es nicht schriftgemäß ist. Aber das  Bekenntnis der Kirche mit dem Munde bekennen und mit der Tat verleugnen,  das können wir nicht. Das haben wir von den Vätern der Freikirche gelernt.  Und es ist wohl etwas, was die Kirche aller Zeiten von denen zu lernen hat, die  ihre rechten Väter sind, weil sie glaubend und bekennend der Christenheit das  Wort Gottes gesagt haben.  «93  % Sasse, In statu confessionis S. 329.1Ns aber verlangen WIT
VOILL denen. dıe sıch Lutheraner LLCLLLLCIL Wır ordern VOIlL ıhnen, da S1e€ das
Bekenntnis ULLSCICI Kırche SCLLAdU SO erns nehmen. WI1e U dıe V ater der Re-
tormatıonszeıt und dıe Väter des 19 Jahrhunderts en WOo 111a

VOILL ıhm abweiıcht. da bewe1lse II1LALL, dal3 U nıcht schrıftgemäß ist. ber das
Bekenntnis der Kırche mıt dem un bekennen und mıt der JTat verleugnen,
das können WIr nıcht. Das en WIT VOILL den Vatern der Freikırche gelernt.
Und U ist ohl CLlWAaS, WdS dıe Kırche er Zeıiten VOILL denen lernen hat, dıe
iıhre rechten V ater sınd. weıl S1e glauben: und bekennend der Christenheıt das
Wort (1iottes gesagt eni

U SASSE, In STAl CONTessiONIS 370
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gegeben, sondern überall, wo sündige Menschen nach der Wahrheit suchten, 
schon seit der Apostel Tagen. Wenn wir aber ernsthaft nach der Theologie un-
serer Väter im 19. Jahrhundert gefragt werden, dann können wir nichts anderes 
antworten als dies, daß wir selbst ihre Theologie an Schrift und Bekenntnis 
prüfen. Täten wir es nicht, dann wären wir keine Lutheraner mehr. … Und wie 
Athanasius und Augustin nicht aufhören unsere Väter zu sein, weil sie neben 
der Wahrheit auch Irrtümer gelehrt haben, so bleiben die Väter des 19. Jahr-
hunderts unsere Väter, auch wenn sie hier und da geirrt haben. Denn es ist ja in 
allen Zeiten der Kirchengeschichte so, daß die großen Wahrheiten der heiligen 
Schrift in mühevoller Arbeit und in ernstem Ringen gefunden werden müssen, 
insbesondere nach Zeiten des Verfalls der Kirche. … Eins aber verlangen wir 
von denen, die sich Lutheraner nennen. Wir fordern von ihnen, daß sie das 
Bekenntnis unserer Kirche genauso ernst nehmen, wie es die Väter der Re-
formationszeit und die Väter des 19. Jahrhunderts genommen haben. Wo man 
von ihm abweicht, da beweise man, daß es nicht schriftgemäß ist. Aber das 
Bekenntnis der Kirche mit dem Munde bekennen und mit der Tat verleugnen, 
das können wir nicht. Das haben wir von den Vätern der Freikirche gelernt. 
Und es ist wohl etwas, was die Kirche aller Zeiten von denen zu lernen hat, die 
ihre rechten Väter sind, weil sie glaubend und bekennend der Christenheit das 
Wort Gottes gesagt haben.“93 

93 Sasse, In statu confessionis S. 329.


